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(Open Access).

urn: urn:nbn:de:bsz:16-heibooks-book-1339-7
doi: https://doi.org/10.11588/heibooks.1339

Text © 2024. Das Copyright der Texte liegt bei den jeweiligen Verfasserinnen 
und Verfassern.

Layout: text plus form, Dresden/Satz: Anke Rahimi-Muno, FEST
Umschlagillustration: Shutterstock.com, Novikov Aleksey.

ISBN 978-3-911056-08-3 (Softcover)
ISBN 978-3-911056-07-6 (PDF)

ISSN 2701-164X (Print)
ISSN 2701-1658 (online)

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über 
http://dnb.dnb.de abrufbar.

Dieses Werk ist unter der Creative Commons-Lizenz 
CC BY-ND 4.0 veröffentlicht.

https://books.ub.uni-heidelberg.de/heibooks
https://doi.org/10.11588/heibooks.1339
https://text-plus-form.de
http://Shutterstock.com
http://dnb.dnb.de


Inhalt
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Einführung

Ines-Jacqueline Werkner

Mit dem 24. Februar 2022 und dem russischen Angriffskrieg in 
der Ukraine sind Friedensethikerinnen und Friedensethiker he-
rausgefordert, auf die aktuellen Problemlagen zu reagieren und 
ein entsprechendes Orientierungswissen bereitzustellen. Dass 
dies bislang nur unzureichend gelingt, zeigt die häufig anzutref-
fende Sprachlosigkeit führender Repräsentantinnen und Reprä-
sentanten der Kirchen in Deutschland zum Ukrainekrieg.

Die Friedensdenkschrift der EKD1 mit ihrem Leitbild des ge-
rechten Friedens trägt einen starken liberalen Impetus, geprägt 
von den politischen Umbrüchen von 1989/90 und der Friedens-
dividende in Europa. Im Vordergrund standen zu jener Zeit die 
Hoffnungen der Charta von Paris2 mit dem Ende der Blockkon-
frontation zwischen Ost und West und der Perspektive auf eine 

1 EKD 2007.

2 KSZE 1990.

Ines-Jacqueline Werkner 2024, Ein-
führung. In: Werkner, Ines-Jacqueline 
(Hrsg.): Friedensethik angesichts des 
Krieges in der Ukraine. FEST kompakt, 
Band 8, Heidelberg, heiBOOKS: S. 9–14. 

https://doi.org/10.11588/heibooks.1339.
c18785

https://doi.org/10.11588/heibooks.1339.c18785
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gesamteuropäische Friedensordnung. Konstellationen wie die 
derzeitige Situation mit einem Angriffs- und Eroberungskrieg, 
der sich eher mit Kriegen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts 
vergleichen lässt, hatte sie jedenfalls nicht im Blick.

Angesichts dieser neuen politischen Realitäten werden Stim-
men laut, die ein grundsätzliches Überdenken der Grundpositi-
onen der evangelischen Friedensethik fordern. Dazu gehört bei-
spielsweise der Theologe Johannes Fischer, der die Friedensethik 
der EKD vor einem Scherbenhaufen sieht. So passe die Friedens-
denkschrift der EKD nicht mehr in eine Welt, in der Wladimir 
Putin die Ukraine überfällt.3 Andere dagegen halten die zentra-
len Grundorientierungen des Leitbildes des gerechten Friedens 
für nach wie vor gültig. Zugleich fordern auch sie »Präzisierun-
gen und Differenzierungen, aber auch Neuausrichtungen«4, die 
ausgehend von den aktuellen politischen Realitäten alle drei 
Grundpfeiler des Leitbildes des gerechten Friedens betreffen:  
(1) das Verständnis einer Friedensordnung als Rechtsordnung, 
(2) die Beschränkung militärischer Gewalt zur Rechtsdurchset-
zung und (3) den Vorrang ziviler Konfliktbearbeitung.5 Auch 
der 2023 erschienene und in diesem Band diskutierte Debatten-
beitrag der evangelischen Militärseelsorge6 gehört dem letztge-
nannten Lager an:

3 Fischer 2022.

4 Werkner 2022: 45.

5 Hoppe/Werkner 2017: 349ff.

6 Dieser Band geht auf eine Konsultation des Heidelberger Forums zur 
Friedensethik im Mai 2023 an der FEST zurück, die den Debattenbeitrag der 
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»Der Beitrag resümiert, dass die wesentlichen Grundpfeiler des Leit-

bilds tragen und ihre normativen Grundlagen nicht zu revidieren 

sind. Allerdings sind sie sorgfältig auf die neuen Kontexte und Pro-

blemlagen hin auszulegen.«7

Vor diesem Hintergrund beleuchten die Autorinnen und Autoren 
dieses Bandes aktuelle friedensethische Kontroversen im Lich-
te des Ukrainekrieges und diskutieren notwendige Neuausrich-
tungen. Ausgehend von den neuen politischen Realitäten stehen 
angesichts des ersten Grundpfeilers des gerechten Friedens zwei 
Leitfragen im Fokus der Debatte: Zunächst hinterfragt der Poli-
tikwissenschaftler Peter Schlotter das im Leitbild des gerechten 
Friedens verankerte Verständnis einer internationalen Ordnung 
als regelbasierter Pluralismus im Lichte der Existenz revisio-
nistischer Staaten. Im Anschluss diskutiert der Völkerrechtler  
Stefan Oeter gegenwärtige Möglichkeiten und Grenzen des An-
satzes »Frieden durch Recht«.

Im Hinblick auf die zweite Säule des gerechten Friedens – die 
rechtserhaltende Gewalt – werden zwei Aspekte näher in den 
Blick genommen und friedensethisch diskutiert: Zum einen re-
flektiert der Beitrag der Politikwissenschaftlerin Ines-Jacqueline 
Werkner die angesichts des Krieges in der Ukraine bisweilen ge-

evangelischen Militärseelsorge zum Anlass genommen hat, zentrale frie-
densethische Herausforderungen angesichts des Krieges in der Ukraine zu 
diskutieren.

7 EKA 2023: 7.
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forderte »Anerkennung der Pflicht zur Nothilfe«8. Zum anderen 
geht der Theologe Ulrich H. J. Körtner der Frage der nuklearen 
Abschreckung nach. Im Fokus steht hier die Komplementarität 
der Heidelberger Thesen. Diese prägte über Jahrzehnte die evan-
gelische Friedensethik, wurde dann aber mit der Friedensdenk-
schrift 2007 aufgegeben und steht seit dem Ukrainekrieg wieder 
verstärkt zur Debatte.

In einem dritten Schritt beleuchtet der Band den im Leit-
bild des gerechten Friedens verankerten Vorrang ziviler Kon-
fliktbearbeitung. Winfried Nachtwei, Politiker und Experte für 
Friedens- und Sicherheitspolitik, hinterfragt die Möglichkeiten 
und Grenzen ziviler Konfliktbearbeitung angesichts kriegsberei-
ter Autokraten. Der katholische Theologe und Philosoph Klaus  
Ebeling reflektiert aus normativer Perspektive das Verhältnis zi-
viler und militärischer Friedens- und Sicherheitspolitik.

Im Kontext einer Ethik der Internationalen Beziehungen – 
und damit sozusagen auf der Metaebene – beleuchtet der Politik-
wissenschaftler Christopher Daase das grundlegende Verhältnis 
von Friedens- und Sicherheitslogik. Er spricht sich – entgegen 
bisheriger Debatten in der evangelischen Friedensethik – dafür 
aus, »die Normativität des Friedens in der Sicherheitspolitik zur 
Geltung zu bringen und den Aspekt der Sicherheit in der Frie-
denspolitik zuzulassen«, was hieße, »weder Frieden noch Si-
cherheit als intrinsisch vorzugswürdig oder ethisch wertvoller 
anzusehen«. Eine abschließende Synthese fasst die Debatte zu-
sammen. Sie versucht, zentrale Herausforderungen der evange-

8 EKA 2023: 9.
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lischen Friedensethik im Lichte des Krieges in der Ukraine zu be-
nennen sowie Kontroversen und notwendige Neuausrichtungen 
aufzuzeigen.
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loh, Gütersloher Verlagshaus.

Evangelisches Kirchenamt für die Bundeswehr (EKA) (Hg.) 2023: 
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Friedensordnung als Rechtsordnung





»Internationale Ordnung als regelbasierter 
Pluralismus« – Was bedeutet das für den 
Umgang mit revisionistischen Staaten?

Peter Schlotter 

1 Einleitung

Mit dem Ukrainekrieg ist der zwischenstaatliche Krieg in Euro-
pa zurückgekehrt. Mehr noch: Die russische Aggression hat die 
regelbasierte internationale Ordnung ins Wanken gebracht. Sie 
lässt die Frage aufkommen, wie künftig mit revisionistischen 
Kräften umzugehen ist.

Im Folgenden gehe ich in vier Argumentationsschritten vor: 
Zunächst reflektiere ich das Ende des liberalen Traumes einer 
demokratischen und friedlichen Weltordnung. In einem zwei-
ten Schritt verhandle ich das Problem des Revisionismus. Das 
heißt: Wie sollen Staaten mit anderen umgehen, die die etab-
lierte Ordnung infrage stellen? Diese Problematik ist nicht neu, 
war sie schon zu Beginn der theoretischen Debatten in den Inter-

Peter Schlotter 2024, »Internationale Ord-
nung als regelbasierter Pluralismus« –  
Was bedeutet das für den Umgang mit 
revisionistischen Staaten? In: Werkner, 
Ines-Jacqueline (Hrsg.): Friedensethik an-

gesichts des Krieges in der Ukraine. FEST 
kompakt, Band 8, Heidelberg, heiBOOKS: 
S. 17–27. 
https://doi.org/10.11588/heibooks.1339.
c18787

https://orcid.org/0009-0009-5870-5357
https://doi.org/10.11588/heibooks.1339.c18787
https://doi.org/10.11588/heibooks.1339.c18787
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nationalen Beziehungen zwischen Liberalismus und Realismus 
das zentrale Thema. Vor diesem Hintergrund stellt sich drittens 
unmittelbar die Frage, ob und wie unterschiedliche Ordnungs-
modelle in der internationalen Politik koexistieren können. Ab-
schließend richte ich den Blick auf die Diskussion um einen po-
tenziellen NATO-Beitritt der Ukraine und deren Konsequenzen 
für die weltpolitische Ordnung.

2 Das Ende des liberalen Traumes

Der Angriff Russlands auf die Ukraine war für viele ein Schock, 
ein jähes Aufwachen in einer neuen Realität der kriegerischen 
Staatenkonkurrenz. Das betraf insbesondere auch die Friedens- 
und Konfliktforschung, deren Vertreterinnen und Vertreter 
vielfach dem liberalen Institutionalismus anhingen und dem-
entsprechend die Formel »Handelsverflechtung + Demokratie  
+ Internationale Organisationen = Frieden« propagierten. Die 
Idee basierte auf dem Weltbild des rationalen, am (wirtschaftli-
chen) Nutzen orientierten Akteurs, für den Krieg kein vernünf-
tiges Mittel der Politik (mehr) sei, weil »Krieg sich nicht lohne«. 
Diese Rationalität wurde demokratischen wie auch autokrati-
schen Regimen unterstellt. Die Hegemonie dieses Weltbildes 
schlug sich in einer Institutionalisierung der Weltpolitik mittels 
internationaler Organisationen nieder, aufbauend auf der öko-
nomischen Dominanz und militärischen Führungsmacht der 
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Vereinigten Staaten von Amerika seit dem Zweiten Weltkrieg 
und insbesondere nach dem Ende des Ost-West-Konflikts.1

Die Schattenseiten dieser normativen und machtpolitischen 
Konstellation sollen nicht ausgeblendet werden, aber immerhin 
hat sie den zwischenstaatlichen Krieg seit den 1950er Jahren weit-
gehend an den Rand gedrängt. Manche Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler sprachen sogar davon, dass der große Krieg 
»obsolet« geworden sei. Der Schock sitzt tief, dass dem offenbar 
nicht so ist. Auch wenn der Krieg gegen die Ukraine statistisch 
betrachtet vielleicht nur ein »Ausrutscher« sein mag, seine welt-
politische Dynamik gewinnt er dadurch, dass es sich um eine 
Auseinandersetzung zwischen zwei Weltordnungsvorstellun-
gen handelt. Die eine besteht aus grosso modo eingehaltenen Re-
geln des zwischenstaatlichen Verkehrs, deren normativer Gehalt  
(Demokratie und Menschenrechte) westlich konnotiert und 
machtpolitisch grundiert ist und infolgedessen von autokra-
tischen Regimen infrage gestellt wurde und wird. Die andere 
Weltordnungsvorstellung bezieht sich auf das Bild einer Staa-
tenwelt, in dem weitgehend die Autonomie nationaler Interes-
senpolitik gilt und Kooperation fast durchgängig allein der eige-
nen Nutzenmehrung und möglichst der Nutzenminderung der 
Kooperationspartner dienen soll. Das Resultat der schwinden-
den Hegemonie des »Westens« ist diese (Un-)ordnungsidee, die 
auf absehbare Zeit die Weltpolitik maßgeblich bestimmen dürfte.

1 Krell/Schlotter 2018.
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3 »Revisionismus« in einer neuen Weltordnung und die 
Theorie des Realismus

Es ist kein Zufall, dass gegenwärtig die 1930er Jahre, »München 
1938« und der Zweite Weltkrieg die Debatte, wie mit einer revi-
sionistischen und aggressiven Großmacht wie Russland umzu-
gehen sei, bestimmen. Hitler wollte unter anderem die Versail-
ler Friedensordnung zerschlagen, weil sich das NS-Regime von 
ihr in seinen Plänen zur europäischen Hegemonie eingeschränkt 
sah. Das Buch des Historikers Tim Bouverie über die britische 
und französische Appeasementpolitik vor dem Zweiten Welt-
krieg2 zeugt eindringlich von den Illusionen in der britischen 
Politik und Öffentlichkeit, man könne Hitler mit Konzessionen 
von seinem Eroberungskurs abbringen. Viele glaubten seinen 
Friedensbeteuerungen, trotz seiner schamlosen Missachtung in-
ternationaler Abkommen und Konventionen. Auch wenn sich 
Geschichte natürlich nie eins zu eins wiederholt, so sind doch 
die Parallelen zu Wladimir Putin, Sergei Lawrow und der russi-
schen Propagandamaschinerie kaum zu übersehen.

Kurz vor dem Angriff der deutschen Wehrmacht auf Polen er-
schien »The Twenty Years’ Crisis 1919–1939« des britischen His-
torikers und Politikwissenschaftlers Edward H. Carr, einer der 
»Väter« des Realismus in den Internationalen Beziehungen. Sein 
Buch handelt vom »liberalen Utopismus« angesichts revisionis-
tischer Mächte wie dem Deutschen Reich, von den Illusionen des 
liberalen Denkens und hebt demgegenüber die Notwendigkeit  

2 Bouverie 2021.
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einer »realistischen« Herangehensweise hervor.3 Die Vorstel-
lung, der Mensch sei von Natur aus »gut«, sei illusionär. In der 
internationalen Politik müsse man von der Erkenntnis ausgehen, 
dass es kriegsbereite Diktaturen gebe, die liberale Ordnungen 
umstürzen wollen. Hier helfe nur Gegenmachtbildung, gestützt 
auf militärische Verteidigungsfähigkeit sowie den Widerstands-
willen und die Wehrhaftigkeit demokratischer Gesellschaften. 
Die realistische Theorie, wie sie von deutschen jüdischen Emi-
granten wie Hans Morgenthau oder John Herz im Anschluss an 
Carr systematisch begründet wurde, ist als die wissenschaftli-
che und ethische Reflexion des Versagens der europäischen De-
mokratien angesichts der Kriegspolitik Hitlers zu sehen.

Ungeachtet aller möglichen Einwände gegen Carrs Ausfüh-
rungen im Detail lässt sich nicht leugnen, dass die Prinzipien der 
realistischen Theorie und die daraus abgeleiteten Politikemp-
fehlungen eine hohe Plausibilität beanspruchen können. Realis-
mus bedeutet nicht Kriegslüsternheit. Es gibt auch realistische 
Begründungen für ein Appeasement gegenüber revisionisti-
schen Mächten. Carr selbst diskutierte die Frage, wie mit Hitler 
umzugehen sei. Realismus bedeutet Gegenmachtbildung gegen  
aggressive Staaten im Sinne einer (militärischen) Gleichge-
wichtspolitik. Gewiss herrscht hierbei eine große Grauzone, 
weil Gleichgewicht im Einzelnen schwierig zu bestimmen ist. 
Wichtig ist aber, dass Außenpolitik stets eine Funktion des (mi-
litärischen und ökonomischen) Kräfteverhältnisses ist und sich 
von der Illusion verbschieden muss, von den eigenen Prämissen 

3 Carr 1991.



22 Peter Schlotter 

auf diejenigen anderer Staaten zu schließen. Im Herrschaftssys-
tem Putins wird eben anders gedacht; es dominiert eine andere 
Logik der Interessen.

4 Zum Problem der Koexistenz unterschiedlicher 
Ordnungsmodelle

Im realistischen Denken ist die Herausforderung der libera-
len Weltordnung und der auf dieser Idee fußenden Nach-Kal-
te-Kriegsordnung in Europa mit der Hegemonie von liberalen, 
demokratischen Ideen (Farbenrevolutionen, EU- und NATO-Er-
weiterung, etc.) keine Entwicklung, die überraschen sollte. He-
gemonien werden seit eh und je von revisionistischen Staaten 
infrage gestellt. Ich argumentiere allerdings nicht so »moral-
frei«, wie manche realistischen Theoretikerinnen und Theore-
tiker sowie Publizistinnen und Publizisten dies tun. Die Ideen 
von Demokratie, Selbstbestimmung und Souveränität (bzw.  
ihrer freiwilligen Aufgabe) sind normativ eindeutig höher anzu-
siedeln als die von Autokratie, Machtpolitik und militärischem 
Expansionismus. Das macht den gegenwärtigen Krieg in der  
Ukraine zu einem Weltordnungskonflikt. Das sehen Putin und 
der »Westen« schon richtig. 

Wie sollen wir mit einem solchen Hegemonialkonflikt auf der 
Werte- und auf der Machtebene umgehen? Auch hierzu gibt es 
Ideen in der Geschichte der Internationalen Beziehungen. John 
H. Herz, deutsch-jüdischer Emigrant, formulierte die Theorie 
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des »realistischen Liberalismus«.4 Die Grundidee ist das Suchen 
nach Kooperation auf der Grundlage einer gesicherten Macht-
basis – militärisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Sie lässt 
sich in die Formel fassen: Verteidigung (Abschreckung) + Ent-
spannung = Sicherheit, die alte sogenannte Harmel-Formel der 
NATO zum Beginn der Ost-West-Entspannung Ende der 1960er 
Jahre. Ich plädiere also nicht für eine reine »realistische« Macht-
politik, die »Großmächten« die Sonderrolle zubilligt, sich an be-
stimmte Regeln nicht halten zu müssen, wie dies z.B. John Me-
arsheimer vertritt. Großmächte verhalten sich so, wie sich eben 
Großmächte verhalten!5 Ich plädiere für einen realistischen 
Blick auf die Einhegung revisionistischer Politik, die liberale 
Elemente miteinbezieht. Dies bedeutet zum Beispiel eine Han-
delspolitik, die Interdependenz als tendenziell friedensfördernd 
zur Voraussetzung hat, aber zu starke einseitige Abhängigkeiten 
vermeidet. Das Friedensgutachten 2023 von Instituten der deut-
schen Friedensforschung hat hierzu überzeugende Argumente 
formuliert.6 

Was bedeutet dies im konkreten Fall des Angriffs Russlands 
auf die Ukraine, der in der russischen Propaganda, die durch-
aus weitverbreitete Einstellungen in der russischen Bevölke-
rung wiedergibt, immer mehr als ein Krieg mit dem »Westen« 
umgedeutet wird? Die russische Führung geht seit längerem von  

4 Herz 1959.

5 Mearsheimer 2019.

6 BICC et al. 2023.
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einem raumbezogenen Recht aus, der Russki Mir, einer Koexis-
tenz von Autokratie, religiöser Orthodoxie und russischer He-
gemonie (militärisch, ökonomisch und vor allem kulturell). Das 
heutige Russland ist somit kein »normaler« Nationalstaat, son-
dern ein hegemonialer Raum, der über die Russländische Föde-
ration hinausgeht. Hier darf es keine Intervention »raumfrem-
der Mächte«7 geben. In ihm herrscht auch nicht das tendenziell 
universale Völkerrecht, sondern ein eigenes Interventionsrecht 
der Großmacht. Martin Schulze Wessel hat dies in »Der Fluch des 
Imperiums« für den Fall Russlands aufgezeigt, analytisch nüch-
terner als der etwas reißerische Titel vermuten lässt.8 Inwie-
weit eine internationale Ordnung mit solch unterschiedlichen 
Rechtsvorstellungen normativ gestaltet werden kann, muss der 
weiteren Debatte vorbehalten bleiben; allgemeine Ideen dazu 
habe ich skizziert.

5 Sicherheitsgarantien für die Ukraine durch eine 
Mitgliedschaft in der NATO?

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen ergibt sich mit Blick 
auf die Ukraine ein weiteres Problem: Wie können in einer euro-
päischen Ordnung nach dem Ende des Krieges Russlands gegen 
die Ukraine (in Form eines Waffenstillstandes, eines »eingefro-
renen Konflikts«, z. B. nach dem »Muster« auf der koreanischen 

7 Schmitt 2022.

8 Schulze Wessel 2023.
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Halbinsel, etc.) Sicherheitsgarantien für das angegriffene Land 
aussehen? Diese Aufgabe stellt sich besonders dringend ange-
sichts der Strategie Putins, einen Raum russischer Herrschaft 
(wieder-)herzustellen, in dem die ehemals sowjetischen Republi-
ken als moderne Nationalstaaten keinen Platz haben, es sei denn 
als Teil einer russisch beherrschten »Union«.

Die folgenden Ideen skizzieren umrisshaft den Vorschlag, 
im Rahmen eines umfassenderen Vertrages zwischen der Ukra-
ine, Russland und der NATO/Europäischen Union die Ukraine 
in die NATO aufzunehmen – wohlgemerkt, nicht jetzt im Krieg, 
sondern nach dem Ende der militärischen Auseinandersetzun-
gen. Margarete Klein und Claudia Major von der Stiftung Wis-
senschaft und Politik haben hierzu das Pro und Contra sorgfältig 
abgewogen.9 Die ukrainische NATO-Mitgliedschaft wäre gewiss 
für Russland eine schwer zu schluckende Kröte. Aber sie könnte 
auch für Russland attraktiv sein. Die Ukraine müsste als Gegen-
leistung für die Mitgliedschaft in der NATO auf Gewalt zur Rück-
eroberung der besetzten Gebiete verzichten – ein Gewaltverzicht 
in Anlehnung an die (west-)deutsche Politik im Kalten Krieg 
und in der Entspannungsphase. Die NATO wäre damit auch ein 
Mittel der Kontrolle der Ukraine vor eigenständigen und unbe-
rechenbaren militärischen Aktionen. Im Gegenzug würde das 
Land Sicherheit zumindest für die von ihr kontrollierten Gebiete 
erhalten. Auch wäre die langfristige Unterstützung für den Wie-
deraufbau der Ukraine für die westlichen Gesellschaften leich-
ter zu stemmen. Ohne den Schutz durch die NATO (auch mit den  

9 Klein/Major 2023.
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nuklearen Kräften der USA und Großbritanniens) müsste der 
Westen die Ukraine bis an die Zähne bewaffnen, was auch ökono-
misch schwer zu verkraften wäre. Eine grobe Orientierung wäre 
die Politik der Einbindung Deutschlands in die europäische Ord-
nung nach der Wiedervereinigung, wie sie im 2+4-Vertrag vor-
genommen wurde. Schwer vorstellbar ist eine solche Vereinba-
rung allerdings mit einer weiterbestehenden Herrschaft Putins. 
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Möglichkeiten und Grenzen des Ansatzes 
»Frieden durch Recht« im Lichte des 
Ukrainekrieges

Stefan Oeter 

1 Einleitung

Im Gefolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine 
werden zunehmend Stimmen laut, die die Friedensdenkschrift 
der EKD von 2007 für überholt erklären und nach einer neu-
en Positio nierung der evangelischen Kirche zu Fragen der Frie-
densethik aufrufen. Es lässt sich allerdings fragen, ob diese  
– vielleicht doch vorschnelle – Obsoleterklärung nicht etwas zu 
überstürzt erfolgt. Dieser Frage soll der folgende Beitrag in einer 
knappen Skizze nachgehen. Aufbauend auf einer Rekonstruk-
tion zentraler Grundüberlegungen der Friedensdenkschrift wird 
argumentiert, dass das leitende Grundaxiom »Frieden durch 
Recht« für eine moderne Friedensethik kaum hintergehbar ist 
und damit auch heute noch im Prinzip Bestand hat. Der Zeit-

Stefan Oeter 2024, Möglichkeiten und 
Grenzen des Ansatzes »Frieden durch 
Recht« im Lichte des Ukrainekrieges. 
In: Werkner, Ines-Jacqueline (Hrsg.): 
Friedensethik angesichts des Krieges 

in der Ukraine. FEST kompakt, Band 8, 
Heidelberg, heiBOOKS: S. 29–42. 
https://doi.org/10.11588/heibooks.1339.
c18788

https://orcid.org/0000-0002-3231-7905
https://doi.org/10.11588/heibooks.1339.c18788


30 Stefan Oeter 

geist der Jahre nach 2000 war jedoch von einem friedens- und 
völkerrechtspolitischen Optimismus geprägt, der sich in Teilen 
als Illusion erwiesen hat. Eine kritische Reflexion der friedens-
politischen Herausforderungen muss viel stärker als 2007 an-
gedacht die Grenzen des Ansatzes »Frieden durch Recht« in den 
Blick nehmen. Recht steuert nicht per se politisches Handeln, 
sondern bedarf eines politischen Rahmens, der die Akteure dazu 
zwingt, die rechtlichen Vorgaben als Restriktionen politischen 
Handelns ernst zu nehmen. Konkret bedeutet dies, dass ohne die 
Bereitschaft der Rechtsgemeinschaft, die zentralen Normen der 
Ächtung von Gewalt als Mittel politischer Auseinandersetzung 
auch tatsächlich durchzusetzen, das Recht als Medium des Ma-
nagements von Konflikten allzu leicht leerläuft.

2 »Frieden durch Recht« als Leitidee modernen 
Friedensdenkens

Das Paradigma »Frieden durch Recht« prägt als Leitidee die Frie-
densdenkschrift der EKD von 2007. Das ist alles andere als zu-
fällig, da das Paradigma in den 1990er Jahren eine ungeahnte 
Renaissance erfuhr und nach der Jahrtausendwende zahlrei-
che Debatten (und Werke) der Friedensforschung prägte.1 Der 
Ansatz »Frieden durch Recht« ist allerdings kein Produkt des 
20. Jahrhunderts, sondern ist in seinen Grundzügen schon recht 

1 Vgl. Jäger/Heinz 2020; Justenhoven/O  Connell 2016; Bailliet/Larsen 
2015; Becker et al. 2010; Brock 2004.
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alt. Bereits die Landfriedensbewegung des Mittelalters kämpf-
te für die Ablösung gewaltsamer Konfliktaustragung durch Mit-
tel friedlicher Streitbeilegung,2 und das mit den Reichsreformen 
Kaiser Maximilians I. durchgesetzte Fehdeverbot bei Instituti-
onalisierung der Streitbeilegung über Gerichte (wie das Reichs-
kammergericht und den Reichshofrat) war ein entscheidender 
Schritt hin zu einer rechtsgestützten Ordnung. Spätestens mit 
der Kant’schen Friedensschrift wurde diese Leitidee auch auf die 
Beziehungen zwischen souveränen Staaten übertragen.3 In den 
Haager Friedenskonferenzen spielte der Leitgedanke »Frieden 
durch Recht« eine tragende Rolle; er wurde dann im Ersten Welt-
krieg übernommen als Parole für eine neue Friedensordnung, 
die allerdings nach 1919 scheiterte.4 Seine erneute Aufnahme 
in der UN-Charta 1945 blieb aufgrund des bald aufbrechenden 
Blockgegensatzes und Kalten Krieges eine unerfüllte Program-
matik. Nach 1990 schien dann die Zeit für einen »Frieden durch 
Recht« gekommen, der dann auch progressive Verständnisse der 
Rolle des Völkerrechts prägte – und in deren Gefolge auch die 
EKD-Friedensdenkschrift.

Nun lässt sich nicht verkennen, dass die Friedensdenk-
schrift von 2007 dem Grundaxiom des »Friedens durch Recht« 
in recht optimistischer Weise Ausdruck verliehen hat. Die tra-
genden Überlegungen der Friedensdenkschrift sind von einem 

2 Schneider 1999: 15ff.

3 Lutz-Bachmann/Bohman 1996.

4 Münkler 2020: 71ff.
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Glauben an die friedensstiftende Rolle des Völkerrechts durch-
zogen, das in einer internationalen Gemeinschaft mit geteil-
ten Werten genügend Überzeugungskraft habe, um den offe-
nen Rückgriff auf Gewalt als Mittel der Interessendurchsetzung 
zu versperren. Ob dieser zivilisatorische Optimismus berech-
tigt ist, darüber wird seit gut zehn Jahren intensiv diskutiert5  
– und spätestens mit dem russischen Angriffskrieg gegen die  
Ukraine im Februar 2022 ist hier eine tiefgreifende Ernüchterung 
eingetreten. Nicht nur die Träume von einer kooperativen euro-
päischen Sicherheitsordnung sind an der kriminellen Gewaltpo-
litik der russischen Führung zerplatzt, sondern auch die Grund-
idee der UN-Charta ist herausgefordert.6 Die lange Zeit (gerade 
in Deutschland) so prominente Idee vom »Wandel durch Handel« 
ist als Illusion entlarvt. Akteure wie Präsident Wladimir Putin, 
der getrieben ist von einer Geschichtsteleologie, die sich aus im-
perialen Phantomschmerzen und dem Opfermythos eines ›hei-
ligen‹ Russland, dessen überlegene ›Zivilisation‹ vom Westen 
perfide unterdrückt werde, speist, sind für rationale Nutzenkal-
küle wirtschaftlicher Verflechtung nicht wirklich empfänglich.7 
Die Lektion ist schmerzhaft: Kruder Gewaltpolitik ist nur durch 
glaubhafte Drohung mit – und im Ernstfall auch Anwendung von 
– Gegengewalt zu begegnen. Aber bedeutet dies nun, dass wir un-
sere (in Teilen vielleicht utopische) Leitidee des »Friedens durch 

5 Christakis/Bannelier 2015.

6 Binder 2023: 227ff.

7 Möhring 2023: 157ff.
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Recht« aufgeben und durch neo-realistische Interessenkalkü-
le und Abschreckungsdrohungen ersetzen sollten? Aus meiner 
Sicht hieße das, das Kind mit dem Bade auszuschütten.

Halten wir an der Programmatik fest, die »Völker der Welt 
von der Geißel des Krieges« zu befreien, wie es so unnachahm-
lich in der Präambel der UN-Charta heißt, dann gibt es keine  
Alternative zum Leitbild »Frieden durch Recht«. In diesem Sinne 
erweisen sich die Grundaussagen der Friedensdenkschrift von 
2007 auch heute noch für maßstabsetzend und aktuell. Insofern 
ist auch dem jüngsten Debattenbeitrag der evangelischen Mili-
tärseelsorge zum Ukrainekrieg zuzustimmen, dass sich die we-
sentlichen Pfeiler des Leitbilds des gerechten Friedens bewährt 
haben:

»Die normativen Grundlagen sind nicht zu revidieren. Sie sind aller-

dings sorgfältig auf die neuen Kontexte und Problemlagen hin auszu-

legen. Die Lage eines großen zwischen-staatlichen Konflikts in Euro-

pa mit all seinen Konsequenzen für die europäische und die globale 

Friedensordnung konnte man 2007 nicht im Blick haben.«8

Mit anderen Worten: Es gibt keine Veranlassung, die grundle-
genden Aussagen der Friedensdenkschrift im Kern zu revidieren 
oder gar völlig neu zu formulieren; vieles erscheint aber in der 
heutigen Lage in anderem Licht und bedarf der lageangepassten 
Interpretation und Konkretisierung.

8 EKA 2023: 12.
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3 Grenzen des Ansatzes »Frieden durch Recht«

Wo liegen nun die Herausforderungen einer solchen lagean-
gepassten Interpretation und Konkretisierung? Die Konzepte  
einer multilateralen Weltordnung mit institutionell abgestütz-
ten Mustern kooperativer Problembewältigung haben sich als 
hochgradig prekär erwiesen.9 Besonders deutlich sichtbar wird 
dies an der Handlungsunfähigkeit des Sicherheitsrates, die die 
Frage nach etwaigen Ersatzmechanismen aufwirft. Hier war 
die Friedensdenkschrift von 2007, wie auch der Mainstream 
der europäischen Völkerrechtslehre, von einem zu optimisti-
schen Grundton geprägt. Im Nachhinein erscheint es, als wäre 
die Idee der kooperativen Weltordnung schon von Anfang an 
nur ein Trugbild gewesen, die keine Basis in der politischen Rea-
lität hatte. Die Konstruktion des Sicherheitsrates wird uns in der  
näheren Zukunft noch intensiv beschäftigen – bis hin zu der quä-
lenden Frage, ob dieses Organ nicht durch und durch eine Fehl-
konstruktion ist und sich selbst nahezu völlig in die Irrelevanz 
manövriert hat.

Aus dieser Illusion, die heutige Weltordnung sei den Idealen 
des »Friedens durch Recht« schon recht nahe, resultieren episte-
mische und argumentative Lücken, die das Friedensdenken der 
letzten Jahrzehnte geprägt haben. Der Fokus ist in den vergange-
nen anderthalb Jahrzehnten zu stark auf die Konfliktprävention 
und die zivile Friedensarbeit verschoben worden, unter Ausblen-
dung des harten Kerns militärischer Verhinderung und Bekämp-

9 Gruszczynski et al. 2022.
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fung skrupelloser Rückgriffe auf Gewalt.10 Was friedensethisch 
geboten ist, wenn es zu illegitimer Gewalt in großem Ausmaß 
kommt, ist in den letzten Jahrzehnten geradezu zu einer Leer-
stelle evangelischer Friedensethik geworden. Wollen wir diese 
Leerstelle füllen, so bedarf es eines realistischen Bemühens um 
Formen ›praktischer Konkordanz‹ von Werten des christlichen 
Pazifismus und weltzugewandter politischer Pragmatik im Inte-
resse der Eindämmung von Gewalt. In diesem Sinne formuliert 
auch der Debattenbeitrag der evangelischen Militärseelsorge:

»Vor diesem Hintergrund ist es die Aufgabe der christlichen Kir-

chen, immer wieder die Balance zu suchen zwischen dem Ideal der 

Gewaltlosigkeit und der Notwendigkeit, in der noch nicht erlösten 

Welt ›nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Ver-

mögens‹ unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und 

Frieden zu sorgen.«11

Das zentrale Feld eines derartigen Bemühens um realistische 
Bearbeitung friedenspolitischer Herausforderungen ist nicht 
der Kampf um Stabilisierung schwacher Staatlichkeit und die  
Sicherung von Good Governance, sondern es sind die Gefahren 
des klassischen Krieges, in dem gewaltige Militärapparate der 
Staaten aufeinandertreffen, mit enormen Zerstörungspotenzia-
len im Gefolge. Mit anderen Worten: Die friedensethische Rele-
vanz von Landes- und Bündnisverteidigung, aber auch darüber  

10 Oeter 2022: 93ff.

11 EKA 2023: 27.
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hinaus der kollektiven Selbstverteidigung gilt es wieder explizit 
durchzubuchstabieren.

4 Leitvorstellungen für eine (realistische) Ethik der 
internationalen Beziehungen

Das Bemühen um eine realistische Bearbeitung friedenspoliti-
scher Herausforderungen muss notwendig rückgebunden sein 
an eine der heutigen Weltordnung angepasste Ethik der interna-
tionalen Beziehungen. Anders können wir nicht produktiv mit 
den Herausforderungen des Projekts »Frieden durch Recht« um-
gehen. Wir erleben gerade die Rückkehr eines aggressiven Im-
perialismus, der – getragen von einer revisionistischen Agen-
da, die offen für Krieg als Mittel der Sicherung einer imperialen 
Einflusssphäre im Sinne des Carl Schmitt’schen »Großraum-
denkens« eintritt – frontal das Koordinatensystem moderner 
Friedenspolitik herausfordert.12 An dieser existenziellen He-
rausforderung liberaler Vorstellungen einer multilateralen Frie-
densordnung wird deutlich, wie voraussetzungsreich die (men-
schenrechtlich fundierte) liberale Ordnung der UN-Charta ist, 
die im Hintergrund der Friedensdenkschrift von 2007 steht und 
das Rückgrat der dort vertretenen Friedensethik bildet. Deren 
Vorannahmen sind, das zeigt sich gegenwärtig mit aller Deut-
lichkeit, in keiner Weise selbstverständlich und werden bei Wei-
tem nicht von allen zentralen Akteuren dieser Welt geteilt. Es 

12 Husieva 2023: 67ff.
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wird uns nichts anderes übrigbleiben, als zentrale Grundan-
nahmen unserer Vorstellung von einer multilateralen Friedens-
ordnung kritisch zu überprüfen. Eine ganz grundlegende He-
rausforderung der zu fordernden Selbstreflexion ist dabei die 
überaus enge Verkoppelung der Leitvorstellungen internationa-
ler Rechtsstaatlichkeit (rule of law) mit materialen Gehalten der 
Menschenrechte. Zwar sollten wir die Konzeption internatio-
naler rule of law nicht zu stark auf ein bloß formalistisches Ver-
ständnis von einer Herrschaft des Rechts reduzieren, doch zu-
gleich ist klar, dass eine zu weitgehende Aufladung der rule of 
law mit materialen Gehalten der (inzwischen weit aufgefächer-
ten) Menschenrechte der Herausforderung einer pluralen Frie-
densordnung nicht gerecht würde:

»Es gilt also, eine internationale Ordnung zu umreißen, die den Plu-

ralismus von Vorstellungen des Guten zulässt, ohne zu leugnen, dass 

dieser Pluralismus ebenso wenig ohne ein Minimum geteilter Wert-

vorstellungen auskommt, wie er auf der anderen Seite auf die unbe-

dingte Anerkennung der rule of law als Konfliktregelungsmechanis-

mus angewiesen ist.«13 

Der Weg hin zu einer tragfähigen multipolaren Ordnung, die 
nicht nur aus einem konfliktgeladenen Nebeneinander impe rial-
repressiver Großraumordnungen besteht, sondern nachhaltig 
Frieden sichert, ist mehr als anspruchsvoll.

13 EKA 2023: 32f.
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»Eine unilaterale Ordnung, die faktisch die Dominanz einer bestimm-

ten Leitvorstellung festschreiben würde, ist daher nicht nur in empi-

rischer Hinsicht unrealistisch, sondern in normativer Hinsicht nicht 

einmal wünschenswert. Denn nur zusammen können Freiheit und 

Vielfalt bestehen. Statt also auf ein einheitliches, umfassendes Ord-

nungsmodell zu setzen, sind Verabredungen nötig, die das Neben-

einander von verschiedenen Ordnungsmodellen, von verschiedenen 

Interessen und Sphären ermöglichen.«14

Überstaatliches Recht als Medium der ›Vergesellschaftung‹ ei-
gensüchtiger (und gewaltaffiner) Akteure ist aus dieser Sicht 
eine zentrale Ressource nachhaltiger Friedenspolitik.

»Das im Recht mitgeführte Versprechen, Gerechtigkeit zu erhalten 

oder wiederherzustellen, sorgt für seine Akzeptanz bei allen Schich-

ten der Bevölkerung, jedenfalls sofern eine geteilte Intuition vorhan-

den ist, worin das Gerechte besteht. Auch für überstaatliches Recht, 

das Recht der Völker (ius gentium), wird ein gewisser Grad an Über-

einstimmung in Gerechtigkeitsvorstellungen vorausgesetzt. Sie ist 

die Basis für den Gedanken, mit Hilfe des Rechts zwischen den Staa-

ten nachhaltigen Frieden, der über einen Diktatfrieden hinausgeht, 

schaffen und erhalten zu können.«15

14 EKA 2023: 34.

15 EKA 2023: 37.
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Wir haben zwar keine monolithische Vorstellung davon, was Ge-
rechtigkeit im internationalen Kontext bedeutet16 – doch un-
schwer lässt sich die Behauptung untermauern, bestimmte 
Grundwerte der UN-Charta konvergierten mit allgemein geteil-
ten Gerechtigkeitsvorstellungen. Nicht nur das Gewaltverbot, 
das vor unverfrorener Gewaltanwendung im Sinne des ›Rechts 
des Stärkeren‹ schützt, sondern ebenso das Selbstbestimmungs-
recht, das staatlich verfassten Kollektiven die eigene Wahl der 
politischen, sozialen und wirtschaftlichen Ordnung sichert, 
ist eng mit Gerechtigkeitspostulaten verknüpft. So erklärt sich 
auch der erstaunliche Widerstandswille der Ukrainerinnen und  
Ukrainer, die sich nicht unter das Joch einer despotischen Ge-
waltherrschaft im Sinne der Russkij Mir beugen wollen. Kollek-
tive Selbstverteidigung ist deshalb einer der primären Anwen-
dungsfälle rechtserhaltender Gewalt, deren friedensethische 
Dignität wir angemessen in Rechnung zu stellen haben.17  
Zugleich müssen wir auch realistisch mit den Grenzen des 
Rechts als Steuerungsmedium umgehen – ohne die Bereitschaft 
der Rechtsgemeinschaft, das als richtig erkannte Recht mit aller 
Konsequenz zu verteidigen, würde das Recht schnell zur hohlen 
Fassade.

16 Reese-Schäfer 1999: 263ff.

17 Krisch 2001: 45ff., 293ff.
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5 Fazit

In einem System kollektiver Sicherheit hängt die Bewahrung 
des Rechts letztlich an der Solidarität der Rechtsgenossen, aus-
geübt im Beistand für die Opfer elementarer Rechtsverletzun-
gen. Hier liegt auch die zentrale Grenze des Ansatzes »Frieden 
durch Recht«. Ohne die Bereitschaft der Rechtsgemeinschaft, 
die zentralen Normen der Ächtung von Gewalt als Mittel politi-
scher Auseinandersetzung auch tatsächlich durchzusetzen, und 
sei es in Form der militärischen Gegenwehr gegen Friedensbrü-
che, bleibt das Recht als Medium der Streitbeilegung ein optio-
nales Angebot, das je nach taktischem Kalkül im Einzelfall ge-
nutzt, aber auch im Sinne einer gewaltsamen Durchsetzung der 
eigenen Position verworfen werden kann. Genau diese Möglich-
keit muss jedoch effektiv abgeschnitten werden, soll der Ansatz 
»Frieden durch Recht« wirklich handlungsprägende Leitmaxi-
me der internationalen Beziehungen werden.
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Vom Recht zur Pflicht? Nothilfe im Lichte  
des Ukrainekrieges

Ines-Jacqueline Werkner

1 Einleitung

Die Völkerrechtswidrigkeit des russischen Angriffs auf die Ukra-
ine ist eindeutig. Unstrittig ist damit auch das Recht der Ukra-
ine, sich zu verteidigen, sowie das Recht der Staaten, die Ukra-
ine auf deren Ersuchen dabei zu unterstützen. Hier greift Art. 51 
UN-Charta – das Recht auf individuelle und kollektive Selbst-
verteidigung. Wie weit reicht aber die westliche Unterstüt-
zung der Ukraine bzw. wie weit sollte sie – friedensethisch be-
trachtet – reichen? Gibt es nicht nur ein Recht, sondern auch 
eine (moralische) Pflicht der Staaten, den Opfern der Gewalt zu 
helfen und den Rechtsbruch zu sanktionieren? Angesichts des  
Ukrainekrieges werden Stimmen laut, die genau dies einfor-
dern, so beispielsweise der Debattenbeitrag der evangelischen  
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Militärseelsorge von 2023.1 Was wären aber die Konsequenzen 
einer solchen Forderung? Was würde ein Shift vom Recht zur 
Pflicht zur Nothilfe bedeuten?

Ausgehend vom innerstaatlichen Begriff der Nothilfe und 
seiner Anwendung auf internationaler Ebene beleuchtet der 
Beitrag in einem zweiten Schritt die Reichweite und den Gehalt  
einer allgemeinen Pflicht der Staaten zur Nothilfe. In einem 
dritten Schritt nimmt der Beitrag die geforderte Pflicht zur Not-
hilfe im Falle der Ukraine in den Blick und resümiert in einem  
abschließenden Fazit deren Konsequenzen.2

2 Zum innerstaatlichen Begriff der Nothilfe und seiner 
Anwendung auf internationaler Ebene

Notwehr und Nothilfe sind Begriffe aus dem innerstaatlichen 
Strafrecht. Nach § 32 StGB ist Notwehr „die Verteidigung, die er-
forderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff 
von sich oder einem anderen abzuwenden“. Rechtlich handelt 
es sich um einen sogenannten Rechtfertigungsgrund, d.h. um  
einen Erlaubnistatbestand, der ein an sich verbotenes Handeln 
(wie Körperverletzung) im Einzelfall ausnahmsweise gestattet. 
Dabei setzt Notwehr eine Notwehrlage, d.h. einen gegenwärti-
gen, rechtswidrigen Angriff, voraus.

1 EKA 2023.

2 An dieser Stelle möchte ich mich vielmals bei Herrn Michael Empell für 
seine sehr hilfreichen Kommentare zur Nothilfe bedanken.
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Von Notwehrhilfe oder Nothilfe spricht man, wenn jemand 
zur Verteidigung der Rechtsgüter eines Dritten tätig wird. »Not-
hilfe setzt ein Notwehrrecht dessen voraus, dem geholfen wer-
den soll. Die Rechtswidrigkeit des Angriffs, die die Nothilfe 
rechtfertigt, ergibt sich aus dem Verhältnis von Angreifer und 
Angegriffenem.«“3

Der innerstaatlichen Notwehr entspricht völkerrechtlich das 
Selbstverteidigungsrecht des angegriffenen Staates (Art.  51  UN-
Charta, Recht auf individuelle Selbstverteidigung); das völker-
rechtliche Pendant zur innerstaatlichen Nothilfe (im Sinne der 
Notwehrhilfe) ist das Recht eines jeden Staates, den angegriffe-
nen Staat mit dessen Einwilligung (auch) militärisch zu unter-
stützen (Art.  51  UN-Charta, Recht auf kollektive Selbstverteidi-
gung).

Um eine Pflicht zur Nothilfe im Ukrainekrieg zu begründen, 
wird im Debattenbeitrag der evangelischen Militärseelsorge aus-
geführt, es bestehe ja auch eine Pflicht, »ein Kind aus dem Dorf-
teich zu retten«4. Das Beispiel führt jedoch in die Irre. Denn in 
einem solchen Fall liegt eine Notwehrsituation nicht vor. Bei 
»Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not oder Gefahr« 
besteht zwar eine Pflicht zur Hilfeleistung. Wer dagegen ver-
stößt, macht sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar.5 
Von einer Analogie zwischen den beiden Fällen kann aber nicht 

3 Schilling 1997: 438.

4 EKA 2023: 44.

5 § 323c StGB.
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gesprochen werden. Hier scheint eher der Versuch unternom-
men, durch das Einbringen eines sentimentalen Elements in die 
Diskussion zusätzlichen moralischen Druck zu erzeugen.

Der Notwehr und Not(-wehr-)hilfe auf internationaler Ebe-
ne, d.h. dem Recht auf individuelle und kollektive Selbst ver tei - 
digung, sind enge Grenzen gesetzt. Es setzt einen gegenwär-
tigen Angriff voraus und gilt ausschließlich subsidiär, d.h. es 
greift nur solange, bis »der Sicherheitsrat die zur Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen 
Maßnahmen getroffen hat«6. Auch sind alle Maßnahmen, die 
hier ergriffen werden, sofort dem Sicherheitsrat anzuzeigen.7 
Bei Systemen kollektiver Sicherheit wie den Vereinten Nationen 
greift dann auch die Pflicht zur Nothilfe. So ist es nach Otto Kim-
minich ein Hauptkennzeichen solcher Systeme,

»dass das Recht zur Nothilfe durch eine Pflicht zur Hilfe für jedes  

Opfer einer Aggression ergänzt wird. Ein echtes System der kollekti-

ven Sicherheit richtet sich daher gegen jeden potenziellen Aggressor 

innerhalb und außerhalb des Systems und beruht auf der Verpflich-

tung aller seiner Mitglieder, unverzüglich gegen jeden Aggressor vor-

zugehen.«8

6 Art. 51 UN-Charta.

7 Art. 51 UN-Charta.

8 Kimminich 1984: 7.
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Dazu bedarf es – so Kimminich weiter – einer »schlagkräftigen 
Organisation unter zentraler Leitung mit funktionsfähigen Ent-
scheidungsgremium«9. Das heißt zur Pflicht eines jeden Mit-
glieds der Vereinten Nationen, sich gegen jeden Aggressor zu 
wenden, kommt zweitens die zentrale Lenkung der gegen den 
Aggressor gerichteten Abwehrmaßnahmen. Diese Entscheidung 
liegt also nicht bei den einzelnen Staaten, sondern obliegt aus-
schließlich dem UN-Sicherheitsrat – er ist das zentrale Organ 
zur Bestimmung der Maßnahmen nach Kapitel VII und die ein-
zige Instanz, die über das legitime Gewaltmonopol verfügt.  
Diese Konstruk tion basiert insbesondere auch auf den negativen 
Erfahrungen im Völkerbund. 

Dass dieses System kollektiver Sicherheit immer dann nicht 
funktioniert, wenn es sich beim Aggressor um ein ständiges Mit-
glied des UN-Sicherheitsrates handelt, ist hinlänglich bekannt. 
Von daher greift im Falle der Ukraine uneingeschränkt das Recht 
auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung. Die Unter-
stützung der Ukraine durch den Westen reicht von quantita-
tiv wie qualitativ immer umfangreicher werdenden Waffenlie-
ferungen über die Ausbildung von ukrainischen Soldatinnen 
und Soldaten an diesen Waffen bis hin zur Übermittlung von  
Geheimdienstinformationen. Völkerrechtlich erlaubt wären 
nach Art.  51  UN-Charta auch direkte militärische Kampfhand-
lungen. Das vermeidet der Westen jedoch. Er beruft sich bei sei-
nen Waffenlieferungen gerade nicht auf das kollektive Selbst-
verteidigungsrecht (daher erfolgte bislang auch keine Anzeige 

9 Kimminich 1984: 7.
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seiner Maßnahmen beim UN-Sicherheitsrat); vielmehr unter-
stütze der Westen die Ukraine in der Ausübung ihres indivi-
duellen Selbstverteidigungsrechts. Dahinter steht das Ziel des 
Westens, nicht selbst Kriegspartei zu werden. Dieser Grundsatz 
ist somit keine völkerrechtliche Grenze, sondern eine Form der 
Selbstbeschränkung und damit eine »Grenze, die wir uns selbst 
auferlegt haben«10.

3 Reichweite und Gehalt einer Pflicht zur Nothilfe

Was würde es nun aber bedeuten, das Recht auf kollektive Selbst-
verteidigung, also das völkerrechtliche Nothilferecht, zu einer – 
wie es der Debattenbeitrag der evangelischen Militärseelsorge 
fordert11 – allgemeinen Pflicht zu erheben? Hier stellt sich eine 
Reihe von Fragen:

Erstens: Wie weit würde eine Pflicht zur Nothilfe reichen? 
Diese Pflicht müsste sich ja nicht nur auf die Ukraine, sondern 
auf alle völkerrechtswidrigen und gewaltsamen Angriffe be-
ziehen. Angesichts der vorherrschenden Gewaltkonflikte und 
Kriege wären die Staaten in der Pflicht, permanent und welt-
weit Nothilfe zu leisten. Das würde die meisten Staaten über-
fordern; voraussichtlich könnten lediglich die Großmächte ihre 
»Pflicht« erfüllen. In der Konsequenz würde – überspitzt formu-

10 Habermas 2022: 12; ebenso die Argumentation des Völkerrechtlers Claus 
Kreß 2022.

11 EKA 2023: 44.
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liert – dann auch jeder Staat gegen jeden Krieg führen, zumal die 
Feststellung, wer der Aggressor im Konflikt ist, nicht immer so 
leicht fällt wie im Falle der Ukraine.

Auch das zuweilen in diesem Kontext hervorgebrachte ein-
schränkende Argument, der Ukrainekrieg sei ein Krieg in Euro-
pa und damit für die Staaten Europas von besonderer Relevanz, 
lässt sich diesbezüglich nicht aufrechterhalten. Der Ukraine-
krieg mag zwar stärker als andere bewaffnete Konflikte die  
Sicherheit Deutschlands und Europas beeinträchtigen, völker-
rechtlich bedürfen Normen aber einer Universalität. Und auch 
friedensethisch und im Lichte des christlichen Leitbildes des  
gerechten Friedens erschließt sich die Logik einer geografischen 
(oder gar kulturellen) Nähe nicht. Der christliche Anspruch  
auf einen gerechten Frieden gilt allen Menschen gleichermaßen 
und nicht nur Europäerinnen und Europäern.

Zweitens: Was wäre der Gehalt einer Pflicht zur Nothilfe? 
Oder anders formuliert: Welche Maßnahmen sollten mit einer 
solchen Verpflichtung zur Nothilfe einhergehen? Beistands-
pflichten können sehr unterschiedlich geregelt sein: Während 
die Europäische Union beispielsweise von ihren Mitglieds-
staaten »alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung«12 
einfordert, würde es beim NATO-Bündnisfall – theoretisch  
betrachtet – ausreichen, ein Beileidsschreiben an den Präsi-
denten des angegriffenen Staates zu entsenden. Und auch das  
Budapester Memorandum, eine Vereinbarung der Russischen 
Föderation, der USA und Großbritanniens von 1994, der Ukra-

12 Art. 42 Abs. 7 EUV.
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ine als Gegenleistung für die Aufgabe ihrer Nuklearwaffen  
Sicherheit zu garantieren, ist hinsichtlich seines Rechtscharak-
ters umstritten: Ist es rechtsverbindlich oder eine politische 
Willenserklärung? Enthält es eine allgemeine Sicherheitsgaran-
tie oder nur eine Verpflichtung, Hilfe zu leisten, wenn Atomwaf-
fen eingesetzt werden?

Und drittens: Was wären die völkerrechtlichen Konsequen-
zen einer allgemeinen Pflicht zur Nothilfe? Mit ihr gingen weit-
reichende Gefahren einher: Sie würde zu einer (weiteren) Stär-
kung des Art.  51  UN-Charta zulasten des Systems kollektiver 
Sicherheit führen. Solche Systeme zeichnen sich gerade dadurch 
aus, dass das legitime Gewaltmonopol nicht mehr bei den ein-
zelnen Staaten liegt, sondern einer zentralen Instanz übertra-
gen wird. Dabei resultiert das Recht auf individuelle und kollek-
tive Selbstverteidigung lediglich aus der Tatsache heraus, dass 
die »Verankerung eines allgemeinen Gewaltverbots und die Eta-
blierung eines kollektiven Sicherheitssystems in der UN-Charta 
nicht garantieren [können], dass alle bewaffneten Angriffe gegen 
einen Staat sofort mit Mitteln des Kapitels VII unterbunden wer-
den können«13 Daraus ergibt sich auch die Subsidiarität und die 
Ausnahme von der Regel. Eine Verkehrung dieses Verhältnisses 
birgt letztlich die Gefahr einer Aushöhlung des Gewaltverbots.

13 Krajewski 2023: 221, Hervorh. d. Verf.
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4 Eine (moralische) Pflicht zur Nothilfe im 
Ukrainekrieg?

Was würde nun eine – auch nur im moralischen Sinne verstan-
dene – Pflicht zur Nothilfe im Ukrainekrieg bedeuten? Hinter 
der These der Anerkennung einer Pflicht zur Nothilfe steht im  
Debattenbeitrag der evangelischen Militärseelsorge das Motiv, 
die Waffenlieferungen an die Ukraine besonders deutlich und 
stark zu legitimieren. Es wird nicht als ausreichend angesehen, 
festzustellen, dass die Unterstützung des Westens völkerrecht-
lich berechtigt ist, sondern diese Feststellung soll noch einmal 
untermauert werden: Es gibt nicht nur ein Recht, sondern auch 
eine Pflicht zur Hilfe.

Wie weit geht diese Pflicht aber? An dieser Stelle soll mit 
Rückgriff auf Jürgen Habermas ein Szenario beschrieben wer-
den, das bislang weder politisch – zumindest nicht öffentlich –  
diskutiert noch einer friedensethischen Reflexion unterzo-
gen wurde. Der politische Mainstream geht davon aus, dass die  
Ukraine – auch mit Hilfe der Unterstützung des Westens – nicht 
verlieren wird bzw. nicht verlieren darf. Erst jüngst beschrieb 
Saskia Esken, die Parteivorsitzende der SPD, die Position der 
Bundes regierung wie folgt: 

»Es geht nicht alleine um die Freiheit und die Souveränität der Ukra-

ine, es geht auch um unsere Souveränität. Deswegen stehen wir auch 

ganz klar an der Seite der Ukraine. […] Es ist vollkommen klar, es wird 

kein russischer Diktatfrieden akzeptiert werden, das ist kein Weg zu 

einem dauerhaften und nachhaltigen Frieden in Europa. Wir wollen, 
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dass die europäische Friedensordnung wieder hergestellt wird – auf 

Dauer wieder hergestellt wird und dazu muss es einen gerechten Frie-

den geben. Dazu muss Putin sich mit seinen Truppen aus der Ukraine 

zurückziehen. Das ist vollkommen klar.«14

Und auch Jean Asselborn, der Außenminister von Luxemburg 
und dienstältester Außenminister in der EU warnt mit dras-
tischen Worten vor einem Sieg Russlands und den Konsequen-
zen für Europa und die Welt:

»Vor allem darf die Ukraine nicht verlieren. Wenn die Ukraine ver-

liert und Putin gewinnt, dann steht Putin vor Polen.«15

Was aber, wenn es anders kommt und die Ukraine den Krieg 
nicht gewinnt? Das ist genau die Situation, die Jürgen Habermas 
im Blick hat. In seinem Essay vom 15. Februar 2023 in der Süd-
deutschen Zeitung konstatiert er:

»Inzwischen tauschen nachdenkliche Stimmen auf, die nicht nur 

die Haltung des Kanzlers verteidigen, sondern auch auf ein öffentli-

ches Nachdenken über den schwierigen Weg zu Verhandlungen drän-

gen. Wenn ich mich diesen Stimmen anschließe, dann gerade weil der 

Satz richtig ist: Die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren! Mir geht 

es um den vorbeugenden Charakter von rechtzeitigen Verhandlun-

gen, die verhindern, dass ein langer Krieg noch mehr Menschenleben 

14 Esken 2023.

15 Asselborn 2023.
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und Zerstörungen fordert und uns am Ende vor eine ausweglose Wahl 

stellt: entweder aktiv in den Krieg einzugreifen oder, um nicht den 

ersten Weltkrieg unter nuklear bewaffneten Mächten auszulösen, die 

Ukraine ihrem Schicksal zu überlassen.«16

Ein Abnutzungskrieg begünstigt die Seite mit den größeren  
Ressourcen. Waffen kann der Westen der Ukraine in genügen-
dem Umfang bereitstellen – was aber, wenn der Ukraine die 
Menschen ausgehen? In diesem Falle wäre der Westen vor die  
Alternative gestellt: entweder die Ukraine und ihre Souveränität 
aufzugeben und einen russischen Diktatfrieden zu akzeptieren 
oder aber sie notfalls auch mit eigenen Truppen zu unterstützen. 
Wird gemäß diesem Szenario die (moralische) Pflicht zur Nothil-
fe ernst genommen, wird der Einsatz von NATO-Truppen in der 
Ukraine – mitsamt seinen Gefahren – unabdingbar. Beharrt der 
Westen auch bei einem solchen Szenario darauf, nicht Kriegs-
partei zu werden, verliert er an Glaubwürdigkeit.

5 Fazit: eine friedensethische Forderung auf dem 
Irrweg

Eine angesichts des Krieges in der Ukraine geforderte Pflicht 
zur Nothilfe – wie beispielsweise im Debattenbeitrag der evan-
gelischen Militärseelsorge – erweist sich als hoch problema-
tisch. Zum einen umfasst die Frage nach der Anerkennung einer 

16 Habermas 2023: 10.
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Pflicht zur Nothilfe weitaus mehr als nur Waffenlieferungen an 
die Ukraine. Die Szenarien sind weiter zu denken. Dabei ist auch 
die Ultima Ratio, das heißt ein potenzieller militärischer Einsatz 
von NATO-Truppen, friedensethisch zu reflektieren.

Zum anderen besteht die Gefahr, angesichts der Heraus-
forderungen des Ukrainekrieges Normen aufzustellen – und 
die Pflicht zur Nothilfe ist hier ein Beispiel –, die dann natür-
lich nicht nur für die Ukraine, sondern universell gelten müs-
sen, während die Konsequenzen einer Verallgemeinerung dieser 
Normen nicht reflektiert werden.
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Zeitung vom 29. April 2022: 12f.

Habermas, Jürgen 2023: Ein Plädoyer für Verhandlungen. In: 
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Heidelberg revisited? Zur Aktualität der 
Komplementarität in der Friedensethik

Ulrich H. J. Körtner 

1 Einleitung

Die Frage, vor der wir in der friedensethischen Debatte stehen, 
lautet, wie tragfähig das Leitbild des gerechten Friedens ist, das 
die Denkschrift der EKD von 2007 entworfen hat.1 Hat es sich in 
den zurückliegenden Jahren bewährt, muss es lediglich weiter-
entwickelt werden, um auf neue Herausforderungen zu reagie-
ren? Gibt es allenfalls kleine Schwachpunkte oder ist das Leit-
bild des gerechten Friedens einer grundsätzlichen Revision zu 
unterziehen?

Meines Erachtens ist letzteres der Fall. Das möchte ich im 
Folgenden an einem Beispiel erläutern, nämlich der Frage, wie 

1 EKD 2007.
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sich die EKD-Denkschrift in der Frage der atomaren Bewaffnung 
positioniert.

2 Die EKD-Friedensdenkschrift und ihre 
Neupositionierung in der Nuklearfrage

Die Denkschrift vollzieht eine bewusste Abkehr von den Heidel-
berger Thesen (1959)2, die noch in der friedensethischen Denk-
schrift der EKD »Frieden wahren, fördern und erneuern« aus 
dem Jahr 1981 in Geltung standen. Letztere adressierte eine neue 
Phase des atomaren Wettrüstens einschließlich der Stationie-
rung neuer Mittelstreckenraketen in Ost- und Westdeutschland 
und die heftige politische und innerkirchliche Kontroverse um 
den NATO-Doppelbeschluss vom 12. Dezember 1979. Während 
beispielsweise das Moderamen des Reformierten Bundes die ato-
mare Abrüstung zur Bekenntnisfrage erklärte, urteilte die EKD, 
die Kirche müsse im Sinne der Heidelberger These VIII »die Be-
teiligung am Versuch, einen Frieden in Freiheit durch Atom-
waffen zu sichern, weiterhin als eine für Christen noch mögli-
che Handlungsweise anerkennen«3. Im Gegensatz dazu vertritt 
die Friedensdenkschrift aus dem Jahr 2007 – unter dem Ein-
druck einer nach 1989 veränderten historischen und weltpo-
litischen Lage – die Auffassung, »die Drohung mit dem Einsatz  

2 Die Heidelberger Thesen samt ihren Erläuterungen sind abgedruckt in 
EKD 1981: 76–87.

3 EKD 1981: 58.
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nuklearer Waffen sei in der Gegenwart friedensethisch nicht 
mehr zu rechtfertigen.«4 In diesem Punkt waren sich die Kam-
mer für Öffentliche Verantwortung und der Rat der EKD einig. 
Uneinigkeit herrschte lediglich darüber, welche friedenspoliti-
schen Folgerungen aus dieser Aussage zu ziehen seien.

Für die gemeinsam geteilte friedensethische Grundposition 
in der Frage der Nuklearbewaffnung stützt sich die Denkschrift 
von 2007 auf ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichts-
hofs in Den Haag aus dem Jahr 1996, wonach nicht erst der Ein-
satz von Kernwaffen, sondern bereits die Drohung mit ihnen 
völkerrechtswidrig sei, sieht man vom Extremfall ab, in dem 
das Überleben eines Staates auf dem Spiel steht. Alle Versuche, 
die Verbreitung von Kernwaffen durch ein völkerrechtliches  
Regelwerk zu unterbinden, seien gescheitert. Die Produk tion 
und Einlagerung von Massenvernichtungswaffen in Risiko-
staaten ließen sich auch durch die Drohung mit Atomwaffen 
nicht verhindern. Anders als während des Kalten Krieges könne 
man heute auch nicht mehr »mit einem zu rationalem Kalkül 
geneigten Gegner rechnen. Vor diesem Hintergrund haben die 
Gründe für die Kritik an der Abschreckungsstrategie deutlich an 
Gewicht gewonnen«5. Während nun eine in der Friedensdenk-
schrift zu Wort kommende Argumentationslinie die vollständi-
ge atomare Abrüstung fordert, lautet eine andere Position, die 
atomare Abschreckung bleibe – unbeschadet intensiver Abrüs-
tungsbemühungen – weiterhin »gültiges Prinzip«, da man sich, 

4 EKD 2007: 8f. (Vorwort); vgl. auch EKD 2007: Ziff. 162.

5 EKD 2007: Ziff.109.
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»auch ohne jemandem explizit zu drohen, mit potentiellen Be-
drohungen« auseinandersetzen müsse, die nicht zuletzt von der 
wachsenden Zahl von Staaten, die Kernwaffen besitzen und von 
Terrorgruppen ausgehen, die sich Massenvernichtungswaffen 
beschaffen könnten.6 Wie sich die zweite Argumentationslinie 
mit der angeblich konsensuellen Abkehr von der Heidelberger 
These VIII widerspruchsfrei in Einklang bringen lässt, ist nicht 
ersichtlich.

Hier zeigt sich nun, dass die Denkschrift von 2007 sich nicht 
nur von der achten Heidelberger These distanziert, sondern 
auch vom Komplementaritätsgedanken abrückt, der die tragen-
de Denkfigur der Thesen von 1959 ist. Heidelberger These VI lau-
tet: »Wir müssen versuchen, die verschiedenen im Dilemma der 
Atomwaffen getroffenen Gewissensentscheidungen als komple-
mentäres Handeln zu verstehen.« Erst im Rahmen dieses Kom-
plementaritätsgedankens wird These VIII verständlich, wonach 
die Kirche »die Beteiligung an dem Versuch, durch das Dasein 
von Atomwaffen einen Frieden in Freiheit zu sichern, als eine 
heute noch mögliche christliche Handlungsweise anerkennen« 
müsse – notabene: müsse, nicht etwa nur könne! In der Frie-
densdenkschrift 2007 fehlt der Begriff der Komplementarität 
völlig. Auch im jüngsten Diskussionspapier der evangelischen  
Militärseelsorge »Maß des Möglichen« vom Februar 2023 bleibt 
der Komplementaritätsbegriff unerwähnt, obwohl die Heidel-
berger Thesen positiv gewürdigt werden.7 Statt von Komple-

6 EKD 2007: Ziff. 164.

7 EKA 2023: 19.



63Zur Aktualität der Komplementarität in der Friedensethik

mentarität sprechen die Autorin und Autoren des Papiers von 
einer »Kompromissformulierung«8. Das wird aber der inneren 
Logik der Heidelberger Thesen nicht gerecht.

3 Zum Begriff der Komplementarität

Es war der Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker, der den frie-
densethischen Begriff der Komplementarität maßgeblich prägte. 
Ursprünglich stammt er aus der Quantenphysik. Dort besagt er, 
dass ein und derselbe Vorgang methodisch auf zwei verschiede-
ne Weisen beobachtet und beschrieben werden kann, die einan-
der ausschließen, gleichwohl zusammengehören und einander 
ergänzen, ohne in einer dritten Beobachterperspektive aufgeho-
ben werden zu können. In analoger Weise sprechen die Heidel-
berger Thesen von der Komplementarität zweier gegensätzlicher 
Positionen in der Friedensethik. Nach der einen muss die Kirche 
den Waffenverzicht als christliche Handlungsweise anerkennen, 
nach der entgegengesetzten die Beteiligung an dem Versuch der 
Friedenssicherung durch atomare Abschreckung. Dabei ist nicht 
nur die Heidelberger These IX in Erinnerung zu rufen: »Für den 
Soldaten einer atomar bewaffneten Armee gilt: Wer A gesagt hat, 
muss damit rechnen, B sagen zu müssen; aber wehe den Leicht-
fertigen!« Für das Komplementaritätsverständnis der Heidelber-
ger Thesen ist der Kommentar zu These XI entscheidend:

8 EKA 2023: 46.
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»Faktisch stützt heute jede der beiden Haltungen, die wir angedeu-

tet haben, die andere. Die atomare Bewaffnung hält auf eine äußerst 

fragwürdige Weise immerhin den Raum offen, innerhalb dessen sol-

che Leute wie die Verweigerer der Rüstung, die staatsbürgerliche 

Freiheit genießen, ungestraft ihrer Überzeugung nach zu leben. Die-

se aber halten, so glauben wir, in einer verborgenen Weise mit den 

geistlichen Raum offen, in dem neue Entscheidungen vielleicht mög-

lich werden.«9

In der Denkschrift von 2007 fehlt dieser Gedanke, weshalb die 
beiden Argumentationslinien pro und contra Fortsetzung ato-
marer Abschreckung unverbunden nebeneinanderstehen, was 
auch die Politologin Ines-Jacqueline Werkner moniert.10 Erfreu-
licherweise ruft das Diskussionspapier »Maß des Möglichen« die 
EKD-Denkschrift »Frieden wahren, fördern und erneuern« aus 
dem Jahr 1981 in Erinnerung,11 freilich ohne den Komplemen-
taritätsbegriff zu verwenden, obwohl die Autorin und Autoren 
doch in der Sache auf der Linie der Heidelberger Thesen argu-
mentieren.

Interessanterweise gebraucht der Neutestamentler Gerd 
Theißen den Komplementaritätsbegriff, um das Leitbild des ge-
rechten Friedens in seinem Sinne zu interpretieren. Bei ihm 
steht der Begriff für das spannungsvolle Nebeneinander »von 

9 Heidelberger Thesen, abgedruckt in EKD 1981: 87.

10 Werkner 2020.

11 EKA 2023: 62.
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Militärdienst und Gewaltlosigkeit mit dem gemeinsamen Ziel 
des ›gerechten Friedens‹«.12 Allerdings führt Theißen nicht  
näher aus, wie der Komplementaritätsbegriff seiner Ansicht 
nach genau zu bestimmen ist. Er geht auch nicht darauf ein, dass 
die Friedensdenkschrift von 2007 den Komplementaritätsbegriff 
nicht mehr verwendet, sondern bewusst aufgibt.

4 Nukleare Abschreckung in Zeiten des  
Ukrainekrieges

Man kann die Argumentationsfigur der Heidelberger Thesen 
als eine verantwortungsethisch begründete Ethik der proviso-
rischen Moral bezeichnen. In Anbetracht der neuen Weltlage, 
die mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands ge-
gen die Ukraine entstanden ist, gewinnt die Denkfigur der Kom-
plementarität neu an Aktualität. Jetzt, wo die nach dem Fall des  
Eisernen Vorhangs, dem Zerfall und schließlich der offiziellen 
Auflösung der Sowjetunion entstandene neue Sicherheitsord-
nung unwiderruflich zerstört ist, zeigt sich, dass der vermeint-
liche friedensethische Fortschritt der Denkschrift von 2007 und 
der Kundgebung von 2019 gegenüber der Denkschrift von 1981 
und den Heidelberger Thesen von 1959 in Wahrheit ein Rück-
schritt ist.

Der Ukrainekrieg führt vor Augen, dass irdischer Frieden 
nicht nur mit Gerechtigkeit, sondern auch mit Freiheit verbun-

12 Theißen 2017: 7.
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den ist. Während der Leitgedanke der Denkschrift von 1981 Frie-
den in Freiheit war, ist der Leitbegriff der Denkschrift von 2007 
der gerechte Frieden. Allerdings spricht auch die Denkschrift 
von 2007 davon, dass der gerechte Friede die Förderung der Frei-
heit erfordert und verwendet in diesem Zusammenhang die For-
mel »Friede in Freiheit«.13 Das Selbstbestimmungsrecht der Völ-
ker und souveräner Staaten, das im Fall der Ukraine mit Füßen 
getreten wird, wird aber nur in abgeschwächter Form behandelt.

Die Aussicht auf eine kernwaffenfreie Welt ist mit dem  
Angriffskrieg Russlands, der letztlich auf die Zerschlagung der 
Ukraine und die Bestreitung des Existenzrechts des ukraini-
schen Volkes zielt, gegenüber der Zeit nach 1989 wieder in weite 
Ferne gerückt. Wladimir Putin hat schon in einer frühen Phase 
des Krieges mit seinem Atomwaffenarsenal gedroht. Wie Reiner 
Anselm, Katja Bruns und Roger Mielke richtig feststellen, gilt 
es, angesichts der nuklearen Drohungen »nüchtern anzuerken-
nen, dass eine Sicherheitsordnung ohne atomare Abschreckung  
gegenwärtig kaum denkbar ist«14. Die Autorin und Autoren  
reden keineswegs einer unkritischen Fortschreibung nuklearer 
Strategien das Wort, sondern fordern im Gegenteil ein besonne-
nes Handeln, um den Beginn einer neuen Eskalationsspirale zu 
verhindern.

Aus dem bisherigen Verlauf des Ukrainekrieges lassen sich 
zumindest folgende Lehren ziehen: Erstens stimmt es nicht, 
dass man gegen eine Atommacht keine Kriege gewinnen kann. 

13 EKD 2007: Ziff. 82.

14 Anselm et al. 2022: 11.
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Hierfür ist Afghanistan ein Beispiel, wo sowohl die Sowjetuni-
on (1979–1989) als auch die NATO (2001–2021) letztlich im Kampf 
gegen die Mudschahedin und die Taliban gescheitert sind. Die 
Aufforderung an die Ukraine, schnell einen Verhandlungsfrie-
den zu suchen – also im Klartext: sich zu ergeben –, ist ethisch 
falsch und auch pragmatisch unbegründet. Zweitens bedeu-
tet der Besitz von Kernwaffen zwar nicht notwendigerweise, in  
jeder kriegerischen Auseinandersetzung dem Gegner überlegen 
zu sein, wohl aber eine erhöhte Sicherheit vor einem Angriffs-
krieg. Die Ukraine hat – gegen entsprechende Sicherheitsgaran-
tien, die aber letztlich keinen Bestand hatten – 1994 auf ihr Kern-
waffenarsenal aus der Zeit der Sowjetunion verzichtet, über das 
sie allerdings keine operative Kontrolle hatte. Der Verlauf der  
Ereignisse in der Ukraine seit 2008, die Annexion der Krim 2014 
und schließlich der groß angelegte Angriff 2022 werden Staaten 
in ihrer Haltung bestärken, keinesfalls auf vorhandene Atom-
waffen zu verzichten bzw. ihre Anstrengungen zu intensivieren, 
in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen.

In Anbetracht dieser Lage ist die Annahme, der Verzicht auf 
Kernwaffen würde den Weltfrieden fördern, zumindest zwei-
felhaft. Problematisch ist daher auch die Forderung der von der 
EKD-Synode 2019 in Dresden verabschiedeten Kundgebung »Kir-
che auf dem Weg der Gerechtigkeit und des Friedens«, die Bun-
desrepublik Deutschland solle dem Atomwaffenverbotsver-
trag aus dem Jahr 2017 beitreten.15 Dieser stellt gegenüber dem 
Atomwaffensperrvertrag aus dem Jahr 1970 und dem seither ent-

15 EKD 2019: 7.
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standenen Regelwerk keine Verbesserung dar, auch wenn die-
ses in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend durchlöchert 
wurde. Im Unterschied zum Atomwaffensperrvertrag sind kei-
ne der Atommächte dem Atomwaffenverbotsvertrag beigetre-
ten. Von den NATO-Staaten haben einzig die Niederlande an den 
Verhandlungen teilgenommen, in der UN-Vollversammlung am 
Ende aber gegen den Vertrag gestimmt. Schweden war zunächst 
für den Vertrag, hat ihn dann aber doch nicht unterzeichnet, um 
sich die Option für einen NATO-Beitritt offenzuhalten. 2022 hat 
das Land ebenso wie Finnland unter dem Eindruck des Über-
falls Russlands auf die Ukraine den Antrag auf Mitgliedschaft 
in der NATO gestellt. Finnland ist inzwischen NATO-Mitglied, 
und auch Schwedens Aufnahme in das Verteidigungsbündnis 
steht kurz bevor. Eine atomwaffenfreie NATO ist eine Illusion. 
Zu Ende gedacht, würde die Forderung der Dresdener Friedens-
kundgebung wohl auf einen Austritt Deutschlands aus der NATO 
hinauslaufen.

In diese Richtung gehen auch jene Landeskirchen, die zu  
einer »Kirche des gerechten Friedens« werden wollen, allen  
voran die Evangelische Landeskirche in Baden mit ihrer 2019  
gestarteten Initiative »Sicherheit neu denken«. Diese fordert 
zwar nicht ausdrücklich den NATO-Austritt der Bundesrepub-
lik, fordert aber die vollständige Konversion der Bundeswehr zu  
einer Organisation ziviler Sicherheitspolitik bis 2040.16

An die Heidelberger Thesen zu erinnern, geschieht keines-
wegs in der Absicht, sich mit der Fortsetzung atomarer Ab-

16 Becker et al. 2021: 13.



69Zur Aktualität der Komplementarität in der Friedensethik

schreckung abzufinden und den Bestrebungen von Ländern wie 
dem Iran, in den Besitz der Atombombe zu gelangen, tatenlos zu-
zuschauen. Ines-Jacqueline Werkner plädiert dafür, die Heidel-
berger Thesen in Richtung auf ein Konzept nuklearer Abrüstung 
durch gemeinsame Sicherheit weiterzudenken:

»Mit dem Begriff der gemeinsamen Sicherheit ist der Lösungsansatz 

bereits angezeigt: Sicherheit ist nicht mehr voreinander, sondern nur 

noch miteinander zu suchen. Das kann sich heute nicht mehr nur 

auf die USA und Russland beschränken; multipolare Strukturen er-

fordern die Einbeziehung aller relevanten Akteure. Das erschwert  

gemeinsame Sicherheit, dennoch ist sie alternativlos.«17

Diese Sätze stammen allerdings noch aus der Zeit vor dem  
Ukrainekrieg. Dieser hat zu einem sicherheitspolitischen  
Paradigmenwechsel geführt, den der Vorsitzende des Auswärti-
gen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), auf folgen-
de Formel bringt: »Sicherheit kann es in Europa nur noch gegen, 
nicht mehr mit Russland geben.«18 Was diese Doktrin auch für 
die Frage der atomaren Abschreckung bedeutet, inwieweit selbst 
dann, wenn Russland als Gegner und nicht als Partner des Wes-
tens einzustufen ist, noch wechselseitig mit rationalem Kalkül 
zu rechnen ist, das beide Seiten vom Einsatz nuklearer Waffen 
abhalten kann, ist eine offene, abgründige Frage.

17 Werkner 2020: 25.

18 Roth 2022: 5.
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5 Ausblick

Zur Zeitenwende, die Russlands völkerrechtlicher Krieg ge-
gen die Ukraine ausgelöst hat, gehört – so der Soziologe Armin  
Nassehi in der ZEIT vom 25. Februar 2022 – auch die »Rück-
kehr des Feindes«.19 Die Vorstellung einer feindlosen Demokra-
tie hat sich als Illusion erwiesen. Der Feind des Westens ist nicht 
das russische Volk, wohl aber seine Führung. So wichtig alle 
Schritte zur Deeskalation und die Suche nach diplomatischen  
Lösungen sind, es wäre naiv und gegenüber den Menschen in der 
Ukra ine verantwortungslos, Putin und seinen Gefolgsleuten zu 
versichern, dass wir sie nicht als Feinde betrachteten. Wer Jesu  
Gebot, seine Feinde zu lieben, befolgen will, muss überhaupt 
wissen, wer seine Feinde sind und wer nicht.

In dieser Situation gilt es, die Friedensethik der evangeli-
schen Kirche grundlegend auf den Prüfstand zu stellen und da-
bei auch innerkirchlichem Streit nicht auszuweichen, gemäß der 
Warnung des Propheten Jeremia vor denen, die sagen: »›Frie-
de, Friede‹, und ist doch nicht Friede« (Jer 8,11). Gerade jetzt gilt 
es, die schon in der EKD-Denkschrift von 1981 formulierte »Er-
kenntnis auszuhalten, daß es für einen Frieden in Freiheit we-
der durch atomare Rüstung noch durch den Verzicht auf sie eine 
Garantie gibt.«20

Aushalten lässt sich diese Erkenntnis nur auf dem Boden  
einer Verantwortungsethik, die mit Dietrich Bonhoeffer darauf 

19 Nassehi 2022.

20 EKD 1981: 58.
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vertraut, »daß Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern daß er auf 
aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und ant-
wortet«21.
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Möglichkeiten und Grenzen ziviler 
Konfliktbearbeitung angesichts 
kriegsbereiter Autokraten

Winfried Nachtwei

1 Einleitung: Der Schock für die zivile 
Konfliktbearbeitung

Im Kontext der Kriege auf dem Balkan in den 1990er Jahren wur-
de der Bedarf an neuen, über traditionelle Diplomatie und Ent-
wicklungszusammenarbeit hinausgehenden Instrumenten und 
Ansätzen der zivilen Krisenprävention, Konfliktbearbeitung 
und Friedensförderung bei innerstaatlichen Konflikten unüber-
sehbar. Aus der Einsicht, dass Frieden Fachleute, Fähigkeiten 
und Gesamtkonzepte braucht, entstanden verschiedene Insti-
tutionen: der Zivile Friedensdienst (1996), die Deutsche Stiftung 
Friedensforschung (2000), die Arbeitsgemeinschaft Frieden 
und Entwicklung (2001) sowie das Zentrum Internationale Frie-
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denseinsätze (2002).1 Der Aktionsplan »Zivile Krisenpräven tion, 
Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung« der Bundesregie-
rung von 2004 nannte als zentrale strategische Ansatzpunkte 
die Herstellung verlässlicher staatlicher Strukturen, die Schaf-
fung von Friedenspotenzialen und die Sicherung von Lebens-
chancen.2 2015 gründete das Auswärtige Amt die Abteilung S für 
Krisenprävention, Stabilisierung und Konfliktnachsorge, mit 
der die Krisenfrüherkennung, die Friedensmediation und die 
Stabilisierungskapazitäten deutlich gestärkt wurden. 2017 er-
klärte die Bundesregierung in ihren Leitlinien »Krisen verhin-
dern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern« die »Vermeidung 
von Krieg und Gewalt in den internationalen Beziehungen, das 
Verhindern von Völkermord und schweren Menschenrechts-
verletzungen […] zur deutschen Staatsraison«.3 »Wo immer 
möglich geben wir zivilen Maßnahmen der Konfliktlösung den 
Vorrang«4, auch wenn bei der Stabilisierung von Nachkriegs-
gesellschaften militärische Maßnahmen gegebenenfalls weiter-
hin notwendig sein können.

Kaum thematisiert wurde bisher, dass mit dem bedingungs-
losen Abbruch des internationalen Afghanistaneinsatzes und 
der Rückkehr der Taliban an die Macht 2021 auch viele zivil-
gesellschaftliche Bemühungen um Stabilisierung und Frie-

1 Nachtwei 2020.

2 Die Bundesregierung 2004.

3 Die Bundesregierung 2017: 47.

4 Die Bundesregierung 2017: 58.



77Möglichkeiten und Grenzen ziviler Konfliktbearbeitung

densförderung weggespült wurden. Der russische Großangriff 
auf die Ukraine stellte den Tiefpunkt des Afghanistandesasters 
schnell in den Schatten. 77 Jahre nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs findet wieder ein zwischenstaatlicher Krieg in Europa 
statt: mit Landstreitkräften, Artillerie, Raketen und Drohnen, 
mit einer Terrorkriegsführung gegen die Energieversorgung, die 
Infrastruktur und die gesamte Zivilbevölkerung, flankiert von  
Cyber- und Propagandaattacken und Getreideblockaden. Ziel ist 
es, die Ukraine in ihrer Eigenstaatlichkeit zu vernichten und da-
mit der Wiederherstellung des großrussischen Imperiums nä-
her zu kommen. Auch die Drohung mit dem Einsatz von Atom-
waffen stellt für Russland kein Tabu dar – ein radikaler Bruch 
des Völkerrechts und der Menschenrechte.

Für die Akteure und den Politikansatz ziviler Konflikt-
bearbeitung löste dieser zwischenstaatliche Krieg einen be-
sonderen Schock aus: Ihr Politikfeld war seit mehr als 20 Jah-
ren überwiegend auf innerstaatliche Konflikte fokussiert. Die 
Möglichkeit zwischenstaatlicher Aggressionen wurde in der 
friedenspolitischen Community weitgehend ausgeblendet und 
auch von der deutschen Regierungspolitik ungeachtet der Krim- 
Annexion nicht ernst genommen. So konstatierten die Leitlinien 
noch 2017:

»Zwischenstaatliche Konflikte im Sinne einer direkten Konfrontati-

on zwischen souveränen Staaten sind seltener geworden. Stattdessen 
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spielen sich gewaltsame Auseinandersetzungen heute zumeist inner-

halb der Grenzen eines Staates ab.«5

Mit ihren strategischen Ansatzpunkten, ihrer Strukturbezogen-
heit, ihrer Dialog-, Verständigungs- und Menschenrechtsorien-
tierung und ihrem positiven Menschen- und Weltbild war zivile 
Konfliktbearbeitung jetzt mit ihrer totalen Negation konfron-
tiert. Wo zivile Krisenprävention primär auf der gesellschaftli-
chen Mikro- und Mesoebene mit Zeithorizonten von Monaten 
und Jahren arbeitete, rollte nun binnen Minuten, Tagen, Wo-
chen auf der politischen und gesellschaftlichen Makroebene die 
russische Kriegsmaschinerie heran. Das so notwendige und un-
verzichtbare Politikfeld stieß an seine Grenzen, war überfordert, 
wehrlos und konnte keinen Schutz gewährleisten. Für die Frie-
densmediation mit dem Ziel einer politischen Verhandlungs-
lösung des Gesamtkonflikts fehlte angesichts des Antagonismus 
zwischen Aggressor mit Vernichtungsabsicht und Überlebens-
kampf der Überfallenen, zwischen elementarem Völkerrechts-
bruch und Völkerrechtsverteidigung zunächst jede Voraus-
setzung. Nichtsdestoweniger muss eine dem Frieden und der 
gemeinsamen Sicherheit verpflichtete Außenpolitik ständig aus-
loten, wo es trotz aller scheinbaren Aussichtslosigkeit Gesprächs-
kanäle und Vermittlungsmöglichkeiten gibt. Aber das geschieht 
nicht auf offener Bühne. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich aber, 
dass zivile Konfliktbearbeitung auch unter Kriegsbedingungen 

5 Die Bundesregierung 2017: 23.
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keineswegs überflüssig und aussichtslos ist, sondern sogar stra-
tegisch bedeutsame Beiträge leisten kann.

2 Ziviles Engagement und Konfliktbearbeitung  
in der Ukraine

Sehr breit ist das Feld derjenigen Frauen und Männer, die in 
der Ukraine humanitäre Hilfe organisieren, sei es Essen für 
Tausende zu kochen oder Medikamente an die Front zu brin-
gen. Aktivitäten ziviler Konfliktbearbeitung und gewaltfreien  
Widerstands gab und gibt es viel mehr, als es hierzulande wahr-
genommen wird. Der katalanische Friedensforscher Felip Sara  
Sierra untersuchte mit seinem Team den zivilen Widerstand in 
der Ukraine in den ersten vier Kriegsmonaten.6 Identifiziert wur-
den 235 gewaltfreie Aktionen in den besetzten Gebieten gegen die 
russischen Angreifer: von Protesten über Nicht-Kooperation (im 
Bildungssektor und in Verwaltungen) bis hin zu gewaltfreien In-
terventionen (z.B. Blockaden, Schaffung von Flucht- und Hilfs-
korridoren, Dokumentation von Kriegsverbrechen). Nüchtern 
und selbstkritisch beurteilt die Studie die Wirkungen und Gren-
zen der gewaltfreien Aktionen bezogen auf folgende Bereiche:

 ◆ Hindernisse für russische militärische Ziele: Hier konnten eini-
ge Ziele behindert werden, dabei gab es häufig Interaktionen 
mit bewaffnetem Widerstand.

6 Sierra 2022.
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 ◆ Untergrabung der Pfeiler der Kreml-Macht: Das russische  
Befreiungsnarrativ konnte widerlegt werden, aber eine Stra-
tegie zur Demoralisierung des Gegners fehlte. Insbesondere 
fehlten die Voraussetzungen für Dialoge und Aktionen mit 
Akteuren auf beiden Seiten des Konflikts.

 ◆ Schutz der Zivilbevölkerung: Es gab Verhandlungsprozesse 
für Schutzregelungen. Bei Kräften im Zivilschutz bestand 
ein hoher Ausbildungsbedarf. Jedoch kamen in Gebieten mit 
starker Gewalt und Massakern keine gewaltfreien Aktionen 
zustande.

 ◆ Kommunale Resilienz: Panik konnte vorgebeugt und die hohe 
Moral der Bevölkerung bewahrt werden. Gefährdet war dies 
allerdings bei zunehmender Repression, Folter und Angst.

 ◆ Stärkung der lokalen Selbstregierung: Das Vereinswesen konn-
te erhalten und soziale Akteure auf lokaler Ebene und in Ver-
waltungen gestärkt werden. Eine Koordination lokaler Akti-
onen auf nationaler Ebene fand dagegen kaum statt.

 ◆ Nationaler und regionaler sozialer Zusammenhalt: Es gab  
einen großen Bedarf an innerfamiliärer Mediation. Gefähr-
det wurde der Zusammenhalt bei zunehmender Polarisie-
rung. Zudem bestand ein geringes Interesse ukrainischer  
Akteure an Dialoginitiativen mit russischen Partnerinnen 
und Partnern.

 ◆ Russland rechenschaftspflichtig machen: Aufgebaut wer-
den konnte eine robuste Infrastruktur zur Ermittlung von 
Kriegsverbrechen.
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Die meisten Aktivistinnen und Aktivisten sahen den zivilen  
Widerstand – so die Studie von Felip Sara Sierra – nicht als Al-
ternative zu militärischem Widerstand, sondern als Ergänzung.

Im Bereich des zivilen Widerstandes erfährt die Ukraine, 
die über eine lange Tradition gewaltfreier Aktion verfügt, auch  
internationale Unterstützung: Seit 2014 ist die Organisation 
»Nonviolence International« in der Ukraine tätig; sie betreibt 
Peacebuilding und unterstützt den gewaltfreien zivilen Wider-
stand in den von Russland besetzten Gebieten.7 Auch Fachkräf-
te von Organisationen des deutschen Zivilen Friedensdienstes 
unterstützen ukrainische Partnerorganisationen, insbesonde-
re bei der Nothilfe für Binnenvertriebene, bei der psychosozia-
len Betreuung von Betroffenen von Kriegsgewalt, Familien von 
Kriegsversehrten, Veteranen und Helfenden, bei der Dokumen-
tation von Kriegsverbrechen, bei der Stärkung zivilgesellschaft-
licher und kirchlicher Initiativen und Organisationen und bei 
der Förderung von Begegnungen zwischen Menschen verschie-
dener Herkünfte und sozialer Gruppen.

3 Ziviler gewaltfreier Widerstand versus  
militärische Verteidigung

Auf dem Feld der zivilen Konfliktbearbeitung arbeiten in 
Deutschland auch Organisationen mit, die einen strikten  
Pazifismus praktizieren. Sehr lehrreich und anregend sind die 

7 Nonviolence International 2023.
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konstruktiven Beiträge aus den Reihen des Bundes für Sozia-
le Verteidigung zu Methoden und Wirksamkeit von gewaltfrei-
em Widerstand. Unter diesem Vorzeichen steht auch der Aufruf 
»Die Waffen nieder!«, der wenige Tage nach Beginn des russi-
schen Angriffs in der taz veröffentlicht wurde.8 Dieser empfahl 
den Menschen in der Ukraine, auf militärische Verteidigung zu 
verzichten und nur auf soziale (gewaltfreie) Verteidigung zu set-
zen. Das war nicht nur anmaßend, sondern auch friedenspoli-
tisches Wunschdenken. Der Kriegsverlauf zeigte schnell, dass 
ausschließlich ziviler Widerstand gegenüber einer Distanz- und 
Terrorkriegsführung und einer enthemmten Soldateska aus-
sichtslos war. Die Ukraine nahm angesichts der existenzbedro-
henden Aggression das »naturgegebene Recht zur individuellen 
oder kollektiven Selbstverteidigung« (Art.  51  UN-Charta) wahr. 
Da der russische Aggressor als UN-Veto-Macht Kollektivmaß-
nahmen gemäß der UN-Charta blockierte, war die Ukraine über-
lebensnotwendig auf den indirekten Beistand möglichst vieler 
Staaten durch Waffenlieferungen angewiesen. Dies war nicht 
nur völkerrechtskonform, es war und ist eine politisch-morali-
sche Verpflichtung, die sich aus dem Geist kollektiver Sicherheit 
ergibt. Diese Überlebenshilfe zu verweigern, wie es erhebliche 
Teile der Friedensbewegung fordern, würde künftigen Friedens-
störerinnen und -störern Tür und Tor öffnen und wäre ein frie-
denspolitischer Offenbarungseid.

Ungeachtet dessen stärkt die oben skizzierte zivilgesell-
schaftliche (oft Graswurzel-)arbeit bei der Bewältigung von 

8 Aufruf 2022.
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Kriegs folgen und für den Wiederaufbau den Zusammenhalt, die 
Resilienz und Widerstandskraft der ukrainischen Gesellschaft 
und ist insofern von strategischer Bedeutung. Das hat die Si-
cherheitspolitik der Ukraine, der baltischen Staaten, Schwedens 
und der USA seit Jahren erkannt. 2019 veröffentlichte die Swe-
dish De fence University das »Resistance Operating Concept«, das 
vom United States Special Operations Command Europe in Koope-
ration mit Schweden und den baltischen Ländern für militärisch 
unterlegene Staaten und eine Besatzungssituation entwickelt 
wurde.9 Dieses Konzept betont die wachsende Bedeutung von ge-
waltfreiem Widerstand für die Resilienz und Widerstandskraft 
einer Gesellschaft und zitiert die 2005 von Gene Sharp identifi-
zierten gewaltfreien Aktionsformen. Das reicht bei Sharp von 
gewaltfreien Protesten und Überzeugungsarbeit (54 Aktionen) 
über soziale (16), ökonomische (49) und politische (38) Nichtzu-
sammenarbeit bis hin zu gewaltfreien Interventionen (41).10 In 
den bisher anderthalb Jahren des russischen Angriffskrieges 
scheint dieses militärisch-zivile Widerstandskonzept breit und 
wirksam umgesetzt worden zu sein. Näher in den Blick zu neh-
men wäre, wie sich das Verhältnis zwischen militärischen und 
Guerilla operationen einerseits und gewaltfreiem Widerstand 
andererseits gestaltet und wie hierbei mit Vernetzung oder Dis-
tanz umgegangen wird.

9 Fiala 2020.

10 Sharp 2005.
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4 Friedenspolitische Erschöpfung?

2022 stieg die Zahl der weltweit durch Kampfhandlungen Getö-
teten um 96 Prozent und war damit so hoch wie seit 30 Jahren 
nicht mehr.11 Zum informellen Oslo-Forum kommen alljährlich 
auf Einladung des Centre for Humanitarian Dialogue rund ein-
hundert Friedensvermittler, Diplomatinnen, hochrangige Poli-
tiker und UN-Vertreterinnen vertraulich zusammen. In diesem 
Jahr war angesichts des Krieges in der Ukraine von einer gewis-
sen »Erschöpfung, einer mediation fatigue« die Rede.12 Die frie-
denspolitische Klimaerhitzung ist unübersehbar, der Gegen-
wind für zivile Konfliktbearbeitung und die politische Neigung, 
sie angesichts der kostspieligen Wiederherstellung von Vertei-
digungsfähigkeit zu vernachlässigen, sind erheblich. Aber der 
friedenspolitische Bedarf an ziviler Konfliktbearbeitung ist kei-
neswegs verschwunden, im Gegenteil. Um ihm nachkommen 
zu können, braucht das Politikfeld eine Verständigung über sei-
ne Wirkungs- und Kooperationsmöglichkeiten im Kontext eines 
integrierten Friedensengagements – gerade in Anbetracht eines 
anschwellend unfriedlichen Umfeldes und des inzwischen nach 
Afghanistan und Mali nun auch in Niger dritten Scheiterns eines 
multinationalen Stabilisierungs-Großprojektes.13

11 IEP 2023: 10.

12 Simon 2023.

13 Auswärtiges Amt 2022.
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5 Geschichtsvergessenheit und wehrhafter Frieden

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine endete eine his-
torisch einmalige Friedensperiode auf dem früheren Kriegs-
kontinent Europa. Das böse Erwachen in Deutschland und im 
Westen am 24. Februar 2022 und die Überraschung über die 
enorme Widerstandskraft der ukrainischen Streitkräfte und Ge-
sellschaft waren ein Erwachen aus einem großen Verdrängen:

 ◆ Verdrängt worden waren von zu vielen die imperiale Ge-
schichte der Sowjetunion, von der sich die russische Füh-
rung nie losgesagt hat, und die traumatischen Erfahrungen 
der von ihr okkupierten Völker.

 ◆ Verdrängt worden war der deutsche Angriffs- und Vernich-
tungskrieg von einer Million Wehrmachtssoldaten und der 
Einsatzgruppen 1941–1944 auf dem Boden der Ukraine, dem 
ein Viertel der Bevölkerung zum Opfer fiel.

 ◆ Verdrängt worden waren die Erfahrungen mit der Appease-
ment-Politik der 1930er Jahre, als berechtigte Friedenssehn-
sucht mit Friedenswunschdenken einherging, die den Blick 
auf die in Nazi-Deutschland aufwachsende Menschenverach-
tung und Kriegsgefahr verstellte und »mit Hitler reden«14 als 
Friedenssicherung galt.

Nicht wahrgenommen wurden im demokratischen Deutschland 
mit seiner entfalteten Erinnerungskultur die historischen Leh-

14 Bouverie 2021.
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ren, die die von Deutschland überfallenen Nachbarn ge zogen 
hatten: Nicht beim »Nie wieder Krieg!« stehen zu bleiben, son-
dern es mit »Nie mehr wehrlos, nie mehr allein sein!« weiter zu 
buchstabieren. Als 49 Tage nach Kriegsende in Europa 50 Grün-
dungsstaaten die UN-Charta beschlossen und ihre Entschlos-
senheit ausdrückten, »künftige Geschlechter von der Geißel des 
Krieges zu bewahren«, und die friedliche Streitbeilegung zur 
Staatenpflicht erklärten, befassten sie sich schon in Artikel  1 
und dem ganzen Kapitel VII mit Kollektivmaßnahmen gegen  
Bedrohungen des Friedens, Angriffshandlungen und andere 
Friedensbrüche. Oberste Ziele der Vereinten Nationen waren 
und bleiben die Überwindung des Krieges, friedliche Streitbei-
legung und kollektiv-wehrhafter Frieden. Dieser Dreiklang ist 
in keiner Weise überholt, auch wenn die Vereinten Nationen in 
schändlicher Weise blockiert und ihre Charta unter Beschuss ist.
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Eine normative Reflexion zum Verhältnis 
von ziviler und militärischer Friedens- und 
Sicherheitspolitik

Klaus Ebeling

1 Vorbemerkung

Auch im Ukrainekrieg droht die jedem Kriegsgeschehen im-
manente Gewaltdynamik alle Beteiligten zu überwältigen. Auf 
leidvolle Weise bekräftigt dies die bereits in der UN-Charta  
reflektierte Einsicht, dass Krieg generell kein legitimes Mittel 
der Politik mehr sein dürfe und stattdessen Gewaltprävention zu 
einer vorrangigen Aufgabe internationaler Politik werden müs-
se. Die Autorinnen und Autoren der Charta gingen dabei real-
politisch geerdet ans Werk; sie wussten um die Hindernisse und 
Widerstände, das Nötige möglich zu machen. Das ist heute – an-
gesichts der regional wie global sich verändernden systemischen 
Konstellationen und der konfliktträchtig aufeinander bezoge-
nen Handlungsbedingungen in den verschiedenen politischen 

Zivile und militärische Friedens- und Sicherheitspolitik

Klaus Ebeling 2024, Eine normative 
Reflexion zum Verhältnis von ziviler und 
militärischer Friedens- und Sicherheits-
politik. In: Werkner, Ines-Jacqueline 
(Hrsg.): Friedensethik angesichts des 

Krieges in der Ukraine. FEST kompakt, 
Band 8, Heidelberg, heiBOOKS: S. 89–103. 
https://doi.org/10.11588/heibooks.1339.
c18794

https://doi.org/10.11588/heibooks.1339.c18794


90 Klaus Ebeling

und gesellschaftlichen Kontexten – ebenso schwierig wie drin-
gend geboten.

Das stellt auch die Kirchen – der Beitrag fokussiert hier auf 
die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) – vor Herausfor-
derungen. Zwar prägt das Bemühen um differenzierte Urteile  
einen Großteil der Stellungnahmen, aber es gibt auch christ-
liche Wortmeldungen, aktuell vor allem zum Krieg in der Ukra-
ine, die auf Denkformen und Argumentationsmuster rekurrie-
ren, die eine situationsgemäße Verknüpfung von Realitäts- und 
Möglichkeitssinn vereiteln. Der Beitrag reflektiert diese Proble-
matik zunächst am Beispiel von drei allzu vertrauten Gegensatz-
thesen und versucht dann auf dem Wege komplementärer Diffe-
renzierungen eine Lösungsperspektive aufzuzeigen.

2 Zur Kritik normativer Dichotomien in 
friedensethischen Debatten

Wenn es um Wichtiges geht, und hier vor allem dann, wenn Fra-
gen des existenziellen Selbstverständnisses berührt sind, wer-
den aus Oder-Fragen schnell Entweder-Oder-Thesen. Bereits 
eine Debattendrift hin zu solcherart »klaren Alternativen«, »ein-
deutigen Bekenntnissen« etc. belastet jedoch die Arbeit an trag-
fähigen Problemlösungsstrategien, nicht zuletzt deshalb, weil  
– trotz rhetorischer Einblendung von Wegmetaphern – eben doch 
wesentlich positional, nicht prozessural gedacht wird.

Leitbildalternative gerechter Frieden oder gerechter Krieg: 
Die evangelische Denkschrift aus dem Jahre 2007 »Aus Gottes  
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Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen«1 ist hinsichtlich 
ihrer normativen Grundlagen im EKD-Raum nach wie vor breit 
akzeptiert, ungeachtet dessen, dass sie angesichts der inzwi-
schen dramatisch veränderten Kontexte auch korrektiv fortent-
wickelt werden muss. Weiterdenken und Grundlagenkritik las-
sen sich allerdings nicht immer eindeutig auseinanderhalten. 
Ein markantes Beispiel bietet die Synodenkundgebung der EKD 
von 2019 mit ihrem Bekenntnis zum »Weg der Gewaltfreiheit«:

»Die Erfahrung zeigt, dass Menschen, Gemeinschaften und Staa-

ten in der Lage sind, Probleme und Konflikte in allen Bereichen des  

gesellschaftlichen und politischen Lebens auf konstruktive und ge-

waltfreie Weise zu bearbeiten. Es gibt erprobte Konzepte und In-

strumente dafür, Wege aus Gewalt und Schuld zu finden, einander 

vor Gewalt zu schützen und Versöhnungsprozesse zu gestalten – in 

Friedenszeiten wie in Krisen- und Kriegszeiten. Auf dem Weg der Ge-

rechtigkeit und des Friedens hören wir Gottes Ruf in die Gewaltfrei-

heit. Wir folgen Jesus, der Gewalt weder mit passiver Gleichgültigkeit 

noch mit gewaltsamer Aggression begegnet, sondern mit aktivem  

Gewaltverzicht. Dieser Weg transformiert Feindschaft und überwin-

det Gewalt, und er achtet die Würde aller Menschen, auch die von 

Gegnerinnen und Gegnern.«2

Verdeutlicht sie lediglich eine bereits »im Windschatten der  
innerkirchlichen Durchsetzung des Konzeptes des gerechten 

1 EKD 2007.

2 EKD 2019.
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Friedens [etablierte] Haltung, der zufolge der christliche Beitrag 
zur Friedensethik in einer Ablehnung wirklich aller Formen von 
militärischer Gewalt bestehe[n müsse]«3? Steht sie also für eine 
Haltung, die bereits in der Denkschrift angelegt ist, wenn diese 
davon spricht, dass »das moderne Völkerrecht […] das Konzept 
des gerechten Kriegs aufgehoben« und »im Rahmen des Leit-
bilds vom gerechten Frieden […] die Lehre vom bellum iustum 
keinen Platz mehr hat«?4 Oder steckt dahinter doch eine Distan-
zierung von der Denkschrift, die mit Bezug auf Ernst-Otto Czem-
piel und seiner Formel vom Frieden als Prozess abnehmender  
Gewalt und zunehmender Gerechtigkeit5 prozessethisch argu-
mentiert? Deshalb bleiben für sie auch ungeachtet ihrer Dis-
tanzierung von »den überkommenen Rahmentheorien des ge-
rechten Kriegs« deren moralische Prüfkriterien für legitimen 
Gewaltgebrauch relevant6. Im Synodenpapier fehlt dagegen die-
ser Bezug. Ganz darauf fokussiert, was sein soll, kommen gegen-
läufige Entwicklungen lediglich als noch nicht beseitigte Hin-
dernisse in den Blick. Für die einsinnig teleologische und zudem 
dichotomisch strukturierte Perspektive bleibt letzthin uner-
träglich, dass das, was man selbst ablehnt, von durchaus nicht 
wenigen Akteuren stabil akzeptiert oder gar gewollt wird: die 

3 Leonhardt 2023: 14.

4 EKD 2007: Ziff. 102.

5 EKD 2007: Ziff. 80.

6 EKD 2007: Ziff. 99, 102.



93Zivile und militärische Friedens- und Sicherheitspolitik

auch gewaltsame Durchsetzung ihrer Interessen, ihrer Ord-
nungs- und Wertvorstellungen.

Handlungsalternative zivil oder militärisch: In diesem gedank-
lichen Kontext wird aus einer moralisch triftig begründbaren 
Auszeichnung ziviler Konfliktbearbeitung7 allzu schnell die – 
auch moralisch problematische – unterkomplexe Disjunktion 
»zivil oder militärisch«. Auf friedensethischer Ebene führt das 
dann in der Regel zu einer Vernachlässigung militärethischer 
Fragestellungen. Dabei ist es um einer effektiven gewaltaver-
siven Politik willen unverzichtbar, diese in friedensethische 
Konzeptionen zu integrieren. Darauf verweist auch der jüngste 
Debattenbeitrag der evangelischen Militärseelsorge:

»Auch aus theologischer Perspektive ist es notwendig, sich einge-

hend damit zu beschäftigen, welche Logiken und Standardprozedu-

ren innerhalb militärischer Operationen greifen. […] Mehr Klarheit 

im Blick auf diese Abläufe könnte in der friedensethischen Reflexi-

on auch verdeutlichen, was Einzelne entscheiden und was nicht. Auf 

diese Art könnte auch erfasst werden, von welchen operativen Ziel-

vorstellungen der Einsatz von Waffen welcher Art getragen ist – im 

Verband mit anderen, eher offensiv, eher defensiv? Darüber wäre ein 

schärferes Bild militärischer und an Sicherheitsfragen orientierter 

Logik zu gewinnen. Zudem ließen sich ethische Anfragen viel passge-

nauer und mit mehr Aussicht auf Gehör in die Diskurse einspeisen.«8

7 EKD 2007: Ziff. 170–174.

8 EKA 2023: 51; vgl. auch Ebeling 2006.
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Befürchtungen, die intensive Beschäftigung mit dem Militär 
könnte einer Vernachlässigung der Potenziale zivilen Friedens-
handeln Vorschub leisten, sind freilich ernst zu nehmen.9 Man 
denke nur an manche doch sehr aufs Militärische fixierte For-
derungen im Zusammenhang der Diskussionen über die gebo-
tene Unterstützung der Ukraine, übrigens sowohl in moralisch 
überspannten wie in moralisch weitgehend abgereicherten Va-
rianten.

Prinzipienalternative Friedenslogik oder Sicherheitslogik: Bis-
weilen ist die Zusage umfassender Waffenhilfe für die Ukra ine 
als längst überfällige Wende zu einem sicherheitspolitischen 
Rea lismus gelesen worden, von anderen dagegen als Abkehr von 
den Idealen der Entspannungspolitik oder gar als verräterische 
Konversion vom Pazifismus zu einem Menschenrechtsbellizis-
mus.10 Gemeinsam ist vielen dieser Bewertungen das dichoto-
mische Denk- und Argumentationsmuster, als müsse man sich 
entweder für eine Logik des Friedens (sprich: Dialog und Koope-
ration) oder für eine Logik der Sicherheit (sprich: Abschreckung 
und Selbstbehauptung) entscheiden. Auf den Irrweg zu radikal 
gegensätzlichen Positionierungen dieser Art geraten allerdings 
leicht auch bereits jene konkurrenzlogisch arrangierten Ausein-
andersetzungen in Politik und Medien, bei denen die Beteiligten 
nur noch auf die wirkungsvolle Profilierung der eigenen Position 
bedacht sind. Solange das auf breit konsentiertem Fundament 
geschieht, kann es die Klärung strittiger Fragen ja durchaus vo-

9 Vgl. u.a. Habermas 2022.

10 Vgl. u.a. Vollmer 2022.
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rantreiben. Problematisch wird es dagegen, wo dieses Funda-
ment selbst infrage steht, wo Streitkultur sich im distanzfähigen  
Engagement für die eigene Sache, besonders im reflektierten 
Umgang mit Unsicherheit und Nicht-Wissen zu bewähren hat. 
Aber – diese Frage ist nun zu stellen: Muss die Gegenüberstellung 
von Friedens- und Sicherheitslogik unweigerlich zu Entweder-
oder-Entscheidungen führen? Meines Erachtens ist das nicht  
nötig. Beide Begriffe indizieren zwar durchaus gegenläufige, aber 
dennoch nicht zwingend gegensätzliche Formen politischer und 
gesellschaftlicher Problembewältigung. Zwar ist die Semantik 
des Friedens durchweg offensiv sozial und inklusiv ausgerichtet, 
die der Sicherheit eher defensiv auf Gefahrenabwehr und Risiko-
management fokussiert, aber zu bewältigen sind doch konkret 
jeweils beide komplementäre Aufgabenstellungen. Genau da-
rin zeigt sich die Tiefenstruktur unserer menschlichen Lebens-
form als endlicher Freiheit: Das Leben, das wir zu führen haben, 
ist zum einen zwischen den Polen Sein und Können, zum ande-
ren zwischen Wollen und Sollen eingespannt. Und dabei beglei-
tet uns fortlaufend auch die moralische Aufgabe, füreinander 
öffnende Anerkennung und gegeneinander abgrenzende Selbst-
sorge lebensfreundlich auszubalancieren.11 Die folgende Über-
legung annonciert eine ihr dienliche Perspektive.

11 Ebeling 2020.
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3 Zur Perspektive einer prinzipiengeleiteten  
Pragmatik der Friedensethik

Mir ist durchaus bewusst, dass diese Perspektive im gegebenen 
Rahmen lediglich mittels einiger Richtungsanzeigen grob um-
rissen werden kann. Sie sind aber hoffentlich dennoch geeignet, 
für die präferierte Erwägungsart zu interessieren.

Pragmatische Prinzipienleitung: Wer an der Lösung prakti-
scher Probleme interessiert ist, sollte sich davor hüten, Top-
down- oder Bottom-up-Verfahren gegeneinander auszuspielen. 
Das gilt in ähnlicher Weise auch für die ethische Urteilsbildung. 
Auch hier wäre es unangemessen, sie als Bewegung vom Allge- 
meinen zum Besonderen bzw. in umgekehrter Richtung zu kon-
zipieren oder sie als einsinnig starre Abfolge von Zweckbestim-
mung und Mittelwahl bzw. von Zielklärung und Wegbeschrei-
bung zu betrachten. Überzeugende Antworten lassen sich hier 
eher im Ausgang von weithin geteilten lebensweltlichen Orien-
tierungen, moralischen Überzeugungen sowie von (zumindest 
deklaratorisch) konsentierten rechtlichen und politischen Ver-
einbarungen etc. entwickeln: indem auf der Basis bislang er-
reichter Ergebnisse der Verschränkung von Norm- und Sachwis-
sen dann im Hin- und Hergang zwischen empirischer Analyse 
und normativer Reflexion fortlaufend situationsgemäße Kor-
rekturarbeit geleistet wird. Ob sich freilich hinreichend viele 
wirkmächtige Akteure beharrlich dafür engagieren werden, 
lässt sich mit Fug und Recht bezweifeln. Eine ermutigende Per-
spektive könnte sich jedoch, ganz pragmatisch gedacht, aus den 
komplex verwobenen Problemlagen ergeben, die die Lebens-
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grundlagen unserer Zivilisation bedrohen und die kein noch so 
mächtiger Akteur allein bewältigen kann: Problemlösungskom-
petenz verlangt hier mehr denn je neben profundem Sachwissen 
verlässliche Kooperationsintelligenz, die schwerlich ohne die 
Verständigung auch über moralisch-normative Aspekte der Zu-
sammenarbeit (u.a. hinsichtlich Zielpräferenzen und Mittelver-
antwortung) auskommt.

Wegen der zentralen Stellung des Menschenrechtsdiskurses 
im Kontext dieser (moral-)pragmatischen Überlegungen möchte 
ich noch einen ergänzenden Hinweis anfügen: Er rekurriert auf 
die empirisch fundierte These von Thorsten Bonacker und André 
Brodicz, derzufolge sich in den internationalen Beziehungen die 
integrative Kraft normativer Orientierungen darin erweist, dass 
Kontrahenten sich auf sie als Dasselbe beziehen können, konkre-
tisiert: auf dasselbe Menschenrecht, und zwar ohne darin über-
einzustimmen, was genau darunter zu verstehen ist: »[D]er un-
terschiedliche Bezug auf das Dasselbe stiftet erst Identität. […] 
Deutungsoffenheit und nicht die genaue Fixierung der Bedeu-
tung normativer Konzepte ist es, was integriert.«12 (Am Rande 
sei vermerkt, dass die Rede von dem UN-Rechtssystem wie auch 
übertriebene Erwartungen an »Frieden durch Recht« in der EKD-
Denkschrift von 2007 das zu verdrängen drohen.13)

Kontextsensibler Universalismus: Eine pragmatische Erwä-
gungsart muss nicht, wie bisweilen befürchtet, eine Drift hin 
zu moralisch indifferentem Sowohl-als-auch freisetzen. Um 

12 Bonacker/Brodocz 2001: 182.

13 EKA 2023: 40.
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das für den hier thematisierten Zusammenhang zu verdeutli-
chen, ist das Komplementärverhältnis von Frieden und Sicher-
heit (wie das ihm zugrunde liegende Komplementärverhältnis 
von Anerkennung und Selbstsorge) durch eine Priorisierung von 
Anerkennung und (subsidiär14) Frieden explizit moralisch zu 
gewichten. Wobei mitzudenken ist, dass damit »nur« eine frie-
densorientierte Transformation der Komplementarität, nicht 
deren Sprengung intendiert ist. Wenn zum Beispiel eine situa-
tionsbezogene Erwägung bezüglich Frieden und Sicherheit zu 
dem Ergebnis kommt, dass Gewaltverzicht in eben dieser Situa-
tion nicht als strikt befolgungsgültige Handlungsanweisung (die 
Verweigerung militärischer Nothilfe inklusive) zu verantwor-
ten sei, so bleibt doch seine Ermöglichung politisch-ethisch ver-
bindliches Handlungsziel.15

Die Idee der Anerkennung reflektiert auf den moralischen 
Kern der menschlichen Lebensform. Sie bringt zum Ausdruck, 
was die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und das deut-
sche Grundgesetz jeweils im ersten Artikel »Würde« nennen und 
was Immanuel Kants kategorischer Imperativ als unbedingte 
 Pflicht adressiert:

»[H]andle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wol-

len kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.« Und: »Handle so, 

daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person  

14 Höffe 1990a: 260ff.

15 Vgl. Ebeling 2022.
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eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als 

Mittel brauchst.«16

Für unseren Zusammenhang sind zwei Aspekte dieses Kanti-
schen Moralitäts- und Moralverständnisses besonders hervor-
zuheben: Zum einen ist der kategorische Imperativ keine gene-
rell autarke Instanz der Normproduktion, sondern das basale 
Kriterium zur Beurteilung von lebenspraktisch konkreten, er-
fahrungsbedingten Maximen sowie der aus ihnen entwickelten 
normativen Ordnungen (mit ihren impliziten oder expliziten 
Stellungnahmen zum Verhältnis von Anerkennung und Selbst-
sorge bzw. von Frieden und Sicherheit): »Bestimmtheit der mo-
ralischen Vorgabe« und »Offenheit hinsichtlich der konkreten 
Praxis«17 sind hier verbunden, ebenso Individualität und Uni-
versalität. Zum anderen formuliert die kategorische Aufforde-
rung zur wechselseitigen Anerkennung als gleichberechtig Freie  
einen herrschaftskritischen und dezidiert nicht-imperialisti-
schen Geltungsanspruch und ist somit in höchstem Maße frie-
densrelevant. In seiner entlang kantischer Linien argumentie-
renden Politik-Theorie hat Rainer Forst das präzise dargelegt:

»Als einander gleichgestellte Autoritäten sind wir Gesetzgeber und 

Gesetzesunterworfene zugleich, und es ist erstere Eigenschaft, auf 

16 Kant 1968 [1783]: 421, 429.

17 Höffe 1990b: 549.
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die der kantische Begriff der Würde zutrifft, mit den entsprechenden 

Rechten auf und Pflichten zur Rechtfertigung.«18

»Die Menschenrechte drücken die Ansprüche aus, ohne die Personen 

nicht in ihrem Status als Rechtfertigungssubjekte – prozedural und 

substanziell – gesichert sind. Solch[...] eine Kon zeption ist universa-

listisch und kontextualistisch zugleich, denn sie bewahrt den univer-

salistischen Charakter dieser Rechte ebenso wie die Idee ihrer diskur-

siven und autonomen politischen Bestimmung. Die Pointe liegt darin, 

dass die Menschenrechte einer bestimmten Grammatik der Gerech-

tigkeit und der Nichtbeherrschung folgen, die ethnozentrische Fest-

legungen dieser Rechte rundum zurückweist, seien sie solche, die der 

Westen sich anmaßt, oder solche, die nichtwestliche Machthaber sich 

anmaßen. Die Autorität der Festlegung diese Rechte liegt nur bei den 

Betroffenen bzw. Berechtigten selbst, die das grundlegende Recht ha-

ben, über die diese Rechte selbst fair und reziprok zu bestimmen. Das 

ist es, was Dissidenten wie Liu Xiaobo einfordern, und niemand hat 

das Recht, sie zu ›Außenseitern‹ oder Fremden zu erklären – oder für 

eigene Zwecke zu instrumentalisieren.«19

Dass Putins Herrschaftsanspruch über die sogenannte »russi-
sche Welt« und sein Kampf gegen die Menschen und Staaten, die 
dazu »nein« sagen, mit den vorgetragenen politisch-ethischen 
Überlegungen nicht zu vereinbaren sind, bedarf keiner wei-
teren Erläuterung. Im Wortsinn unheimlich schwierig dagegen 

18  Forst 2021: 163.

19 Forst 2011: 112.
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bleibt es, seinem Regime durch moralpragmatisch rechtfertig-
bares Entscheiden und Handeln beizukommen: auf komplemen-
tär friedensorientierte und sicherheitsbewusste Weise, vorran-
gig mit zivilen, notgedrungen auch mit militärischen Mitteln.20

Literatur

Bonacker, Thorsten/Brodocz, André 2001: Im Namen der Men-
schenrechte. Zur symbolischen Integration der internatio-
nalen Gemeinschaft durch Normen. In: Zeitschrift für Inter-
nationale Beziehungen (Heft 2): 179–208.

Ebeling, Klaus 2006: Militär und Ethik. Moral- und militärkri-
tische Reflexionen zum Selbstverständnis der Bundewehr. 
Stuttgart, Kohlhammer.

Ebeling, Klaus 2020: Ambivalenzen im Konzept Friedenslogik. 
Eine friedens- und prozessethische Reflexion. In: Sicherheit 
und Frieden (3): 147–152.

Ebeling, Klaus 2022: Der Krieg in der Ukraine – im Lichte des ge-
rechten Friedens. In: Werkner, Ines-Jacqueline/Mayer, Lotta/ 
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Weckruf der Friedensethik

Christopher Daase 

1 Einleitung

Gleichviel, ob der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ein 
Paradigmenwechsel in der internationalen Politik oder eine Zei-
tenwende in der deutschen Sicherheitspolitik ist, er ist vor al-
lem ein Weckruf für die Friedensethik. Denn er zwingt, den 
Blick von der kategorischen Kriegsvermeidung hin zur Frage 
der Durchsetzung von Recht und Gerechtigkeit zu wenden und 
politisches Handeln nicht länger vom utopischen Ende zu den-
ken, sondern in der konflikthaften Gegenwart zu verorten. Die-
se Überlegung scheint auch dem jüngsten Debattenbeitrag »Maß 
des Möglichen« der Evangelischen Militärseelsorge zugrunde 
zu liegen mit seiner Forderung, die evangelische Friedensethik 
zu einer Ethik der Internationalen Beziehungen weiterzuent-
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wickeln.1 Aber was heißt das, und wie kann es gelingen, »Frie-
denslogik und Sicherheitslogik zusammen zu denken«2?

2 Das Verhältnis von Frieden und Sicherheit

Seit der Unterzeichnung der Völkerbundsatzung 1919 ste-
hen Frieden und Sicherheit als politische Ziele internationaler  
Kooperation in einem spannungsvollen Wechselverhältnis. Da-
bei speist sich unser Friedensverständnis aus unterschiedli-
chen politischen, kulturellen, philosophischen und religiösen 
Traditionen. Der griechische Begriff eirene bezeichnet den Frie-
den als Zwischenkriegszeit in einer Welt, in der der Krieg eine 
Kon stante ist, während der römische Begriff pax auf Frieden 
als Herrschaftsform und die Aufrechterhaltung eines Rechtszu-
stands durch einen Hegemon verweist. Der jüdische Begriff scha-
lom beschreibt schließlich den Frieden als Lebensform, die das 
Verhältnis der Menschen untereinander sowie zu Natur und Gott 
umfasst. Mittelalterliche Theorien des Friedens unterschieden 
zwischen dem ewigen geistlichen Frieden des Gottesreiches und 
dem zeitlich begrenzten irdischen Frieden des politischen Dies-
seits (Augustinus, Thomas von Aquin). Mit der Renaissance ent-
standen rationale Pläne für einen »ewigen Frieden« auf Erden, 
zunächst auf Basis von Herrschaftsanalogien (Dante Alighie-
ri), später auf Vertragstheorien (Thomas Hobbes). Die da rüber  

1 EKA 2023: 42f.

2 EKA 2023: 43, 49ff.
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hinausreichenden Friedenspläne des 18. Jahrhunderts (vor  
allem Immanuel Kant) postulieren einen Zusammenhang zwi-
schen innerem Frieden (garantiert durch eine republikanische 
bzw. demokratische Rechtsordnung) und dem äußeren Frieden 
(verstanden als Föderation freier Republiken). Die Idee, dass die 
externe Friedensfähigkeit eines Staates von seiner inneren Ver-
fassung und der Gewährleistung individueller Freiheiten ab-
hängig ist, lebt heute in liberalen Theorien des demokratischen 
Friedens und dem sogenannten Kosmopolitismus fort. Dem-
gegenüber räumt eine zweite Traditionslinie (im Anschluss an 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel) der Existenz des Staates Vorrang 
vor Individualrechten ein und versteht Frieden als prekären zwi-
schenstaatlichen Gleichgewichtszustand. Heute wird diese Posi-
tion von Vertreterinnen und Vertretern der realistischen Schule 
und dem sogenannten Kommunitarismus vertreten.

Der Sicherheitsbegriff hat keine vergleichbare theoretische 
Bedeutung in der politischen Philosophie und Ethik erlangt, 
doch ist er zu einem Grundbegriff des europäischen Staatensys-
tems, des Völkerrechts und der internationalen Politik gewor-
den. Der moderne Sicherheitsbegriff hat sich im Bedeutungsfeld 
der lateinischen Adjektiva tutus, securus und certus im Sinne 
von Sicherheit als Schutz, als Sorglosigkeit und als Gewissheit 
entwickelt. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts wurde zwischen »in-
nerer« und »äußerer« Sicherheit unterschieden, wobei Sicher-
heit zum zentralen Staatszweck erhoben wurde (Samuel von 
Pufendorf). Dabei deutete sich die Ambivalenz staatlicher Si-
cherheitspolitik bereits an. Wilhelm von Humboldt schrieb 1792: 
»Diejenigen, deren Sicherheit erhalten werden muss, sind auf 
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der einen Seite alle Bürger in völliger Gleichheit, auf der anderen 
der Staat selbst.«3 Von hier lassen sich wieder zwei Traditions-
linien ziehen, eine realistische, die die Anarchie des internatio-
nalen Systems und das daraus resultierende Sicherheitsdilemma 
in den Mittelpunkt stellt (Hans J. Morgenthau, Kenneth Waltz), 
und eine liberale, die ein weites Konzept von Sicherheit vertritt, 
das auch die Sicherheitsbedürfnisse gesellschaftlicher Gruppen 
und Individuen anerkennt. Die kontinuierliche Ausdehnung des  
Sicherheitsverständnisses in den letzten fünfzig Jahren – von 
nationaler über gesellschaftliche zu menschlicher Sicherheit, 
von militärischer über wirtschaftliche zu ökologischer Sicher-
heit, von territorialer über regionale zu globaler Sicherheit – 
kann durchaus als Triumph eines liberalen Politikverständnis-
ses verstanden werden, das nicht länger die Souveränitätsrechte 
der Staaten, sondern die Menschenrechte von Individuen als 
primär anerkennt.4

Der (kurzfristige) Erfolg des Liberalismus erklärt auch den 
Wandel des Verhältnisses von Frieden und Sicherheit zueinan-
der. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt Frieden als zentraler 
politischer Wertbegriff, der nicht nur das Zusammenleben der 
Völker betraf, sondern – als positiver Friedensbegriff – eine bes-
sere Welt versprach, während Sicherheit eher auf die Existenz- 
und Machtinteressen individueller Staaten bezogen war. Frie-
denspolitik war deshalb weit umfassender als Sicherheitspolitik. 
Heute hat Frieden seine Qualität als reale Utopie im politischen 

3 Humboldt 1967 [1792]: 118.

4 Daase 2013.
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Diskurs weitgehend eingebüßt. An seine Stelle ist ein erweiter-
ter Sicherheitsbegriff getreten, der, wie früher der Friedensbe-
griff, den Anspruch auf politische Freiheit mit dem Versprechen  
eines »besseren Lebens« verbindet. Der Unterschied ist aller-
dings, dass sich der Friedensbegriff auf die Utopie einer freien 
Gesellschaft (national und international) bezog, während die 
Utopie des (erweiterten) Sicherheitsbegriffs sich auf die Freiheit 
des Individuums bezieht.5

3 Die Ethik von Frieden und Sicherheit

Traditionell wird politische Ethik mit Frieden, nicht mit Sicher-
heit in Verbindung gebracht.6 Sicherheitspolitik müsse sich 
nach den Zwängen der Machtpolitik und den Notwendigkeiten 
der Existenzerhaltung richten, währenddessen Friedenspolitik 
sich um die langfristige Entwicklung einer normativen Ordnung 
und einer besseren Welt bemühen könne. Die strikte Unterschei-
dung von Frieden und Sicherheit hat eine doppelte Entwicklung 
begünstigt: Zum einen verfestigte sich die Vorstellung, dass  
Sicherheitspolitik ohne eine ethische Grundlegung auskäme 
und sich um Normen und Werte nicht zu bekümmern bräuchte. 
Dadurch wurden Freund-Feind-Unterscheidungen, Vorstellun-
gen von »nationalen Interessen« und »internationaler Anarchie« 
hypostasiert und ihre normativen Voraussetzungen unkenntlich 

5 Daase 2010.

6 Dörfler-Dierken/Portugall 2010.
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gemacht. Noch heute hat der Sicherheitsbegriff eine argumen-
tative Überzeugungskraft, die ihn als Werkzeug politischer 
Überredung und Rechtfertigung auszeichnet und Sicherheits-
politik von normativen Zwängen weitgehend freispricht.7

Die zweite Entwicklung, die die Entgegensetzung von Frie-
den und Sicherheit begünstigte, ist die Konzentration ethischer 
Überlegungen auf Friedenserhaltung, Kriegsverhinderung und 
Gewaltverzicht. Denn wenn die aktuelle (Sicherheits-)politik  
einer normativen Beurteilung nicht zugänglich ist, müssen 
ethische Ambitionen in die (friedens-)politische Zukunft ver-
legt werden. Damit verschrieb sich die Friedensethik ganz dem 
politischen Projekt einer Ächtung des Krieges, wie sie seit Be-
ginn des 20.  Jahrhunderts von liberalen Kräften in Politik, Ge-
sellschaft und Wissenschaft vorangetrieben wurde,8 sei es 
durch einseitigen Gewaltverzicht (radikaler Pazifismus) oder 
eine schrittweise Begrenzung und Monopolisierung militäri-
scher Gewaltanwendung durch Recht und internationale Or-
ganisationen (Rechtspazifismus). Gleichzeitig vernachlässigte 
die Friedensethik darüber die normativen Fragen tatsächlicher 
Konfliktaustragung jenseits ziviler Präventionspolitik. Die Frie-
densdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland von 
2007 ist mit ihrer Lossagung von der Lehre vom gerechten Krieg 
und der strikten Bindung sanktionierender Gewaltanwendung 
an ein Mandat des UN-Sicherheitsrats ein Musterbeispiel rechts-

7 Vgl. dazu die umfangreiche Literatur zur »Versicherheitlichung«, klas-
sisch Weaver 1995.

8 Dewey 1923.
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pazifistischer Friedensethik. Die Überschätzung der Leistungs - 
fähigkeit des Völkerrechts und internationaler Organisationen 
sowie die Vernachlässigung theoretischer Kooperationspro-
bleme und tatsächlicher Konfliktdynamiken haben zu einer frie-
densethischen Positionierung geführt, die der sicherheitspoliti-
schen Realität so weit vorauseilte, dass die EKD angesichts eines 
rücksichtslosen Angriffskrieges im Februar 2022 friedensethisch 
orientierungslos war.

4 Ethik und Sicherheitspolitik

Die konfrontative Gegenüberstellung von Frieden und Sicher-
heit hat im Protestantismus eine lange Tradition. Häufig wird 
auf Dietrich Bonhoeffer verwiesen, der meinte, es gäbe »kei-
nen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit«9. In diesem 
Sinne ist der Sicherheitspolitik immer wieder eine Logik des 
Ausschlusses und ein Hang zu gewaltsamer Interessensdurch-
setzung unterstellt und der Friedenspolitik eine Logik der An-
erkennung und die Aufgabe der Versöhnung zugeschrieben 
worden.10 Angesichts des oben angedeuteten begriffsgeschicht-
lichen Wandels fällt es allerdings schwer, den Begriffen Frieden 
und Sicherheit jeweils zeitlose Logiken zuzuschreiben, selbst 
wenn dies in idealtypischer Absicht mit dem Ziel geschieht, ihr 

9 Bonhoeffer 1934.

10 Vgl. Huber/Reuter 1990; Jaberg 2019.
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»Konvergenzpotenzial« auszuloten.11 Das Festhalten an einer 
quasi-essentialistischen Gegenüberstellung von Friedenslogik 
und Sicherheitslogik tut nämlich gerade so, als hätte es wichti-
ge konzeptionelle Innovationen wie die Idee der »kollektiven 
Sicherheit«, der »gemeinsamen Sicherheit« oder der »mensch-
lichen Sicherheit« nicht gegeben und als hätte die Diskussion 
um den erweiterten Sicherheitsbegriff nicht stattgefunden. Tat-
sächlich verfestigt eine solche Haltung den Dualismus zwischen 
Frieden und Sicherheit.

Aber was ist die Alternative? Brauchen wir möglicherweise 
eine neue Ethik der Sicherheitspolitik, wie sie seit einigen Jah-
ren für die innere Sicherheit entwickelt worden ist?12 Die Aus-
gangsbedingungen der inneren und äußeren Sicherheit sind  
allerdings so unterschiedlich, dass sich aus der Notwendigkeit 
einer Ethik innerer Sicherheit nicht automatisch auch die Not-
wendigkeit einer Ethik äußerer Sicherheit ergibt, zumal mit der 
Ethik der internationalen Beziehungen ein größerer normati-
ver Rahmen zur Verfügung steht, der Frieden und Sicherheit 
gleichermaßen zu thematisieren in der Lage ist. Eine separate 
Ethik der internationalen Sicherheit könnte dagegen leicht die 
alte Vorstellung von der Amoralität (im Sinne von moralischer 
Beurteilung nicht zugänglicher) internationaler Sicherheits-
politik aufgreifen und Sicherheit als absoluten Wert normativ 
überhöhen. Genau das ist, was ethische Reflexion zu verhin-
dern hat, nämlich die Verabsolutierung und das Gegeneinander- 

11 Jaberg 2019: 36.

12 Vgl. Ammicht Quinn 2014.
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Aus spielen gesellschaftlicher Normen und Werte. Sicherheit 
ethisch zu reflektieren heißt demgegenüber, sicherheitspoliti-
sche Op tionen überhaupt der Abwägung zugänglich zu machen.

In der Innenpolitik findet eine der klassischen Abwägungen 
zwischen Sicherheit und Freiheit statt, in der Außenpolitik zwi-
schen Sicherheit und Frieden. Nur wie setzt man diese Werte 
in Beziehung, ohne in den alten Dualismus zu verfallen? Die  
Sequenzierung von Sicherheit und Frieden als »historisches 
Kontinuum« scheint auch dann unterkomplex, wenn »dem Frie-
den der sachliche Vorrang einzuräumen ist« und »die Sicher-
heitspolitik auf ihrem temporären Vorrang bestehen [muss]«.13 
Erfolgversprechender als eine separate Sicherheitsethik oder die 
Temporalisierung von Sicherheit und Frieden scheinen dagegen 
Ansätze, die darauf gerichtet sind, den Dualismus von Sicherheit 
und Frieden zu überwinden, ohne die Dualität in vielen Abwä-
gungssituationen zu leugnen:

»Besser als im Zuge der Dynamisierung des Verhältnisses von Frieden 

und Sicherheit am dualistisch konstruierten Käfig zu rütteln, ist es, 

ihn zu verlassen [...] (und) von der Mitte bzw. dem Ganzen des Ver-

hältnisses her zu denken.«14

Das würde darauf hinauslaufen, im Rahmen einer Ethik der in-
ternationalen Beziehungen, oder generell einer politischen 
Ethik, die Normativität des Friedens in der Sicherheitspolitik zur 

13 Daase/Moltmann 1989: 180.

14 Ebeling 2020: 149.
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Geltung zu bringen und den Aspekt der Sicherheit in der Frie-
denspolitik zuzulassen. Voraussetzung dafür ist allerdings, we-
der Frieden noch Sicherheit als intrinsisch vorzugswürdig oder 
ethisch wertvoller anzusehen und die Legitimität von Friedens- 
und Sicherheitsbedürfnissen anzuerkennen. Nur so scheint es 
möglich, dass der Ukrainekrieg nicht nur ein Weckruf für die 
Friedensethik, sondern auch die Friedensethik ein Weckruf für 
die Sicherheitspolitik wird.
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Friedensethik angesichts des Krieges  
in der Ukraine – eine Synthese

Ines-Jacqueline Werkner

Die neuen politischen Realitäten angesichts des Krieges in der 
Ukraine machen es notwendig, die Grundpositionen der evange-
lischen Friedensethik, noch geprägt von der Friedensdividen-
de der 1990er Jahre, neu zu reflektieren. Das heißt auch, die drei 
Grundpfeiler des Leitbildes des gerechten Friedens – (1) Frieden 
durch Recht, (2) rechtserhaltende Gewalt sowie (3) den Vorrang 
ziviler Konfliktbearbeitung1 – im Lichte der neuen Konstella-
tionen in den Blick zu nehmen und auf notwendige Präzisierun-
gen, Differenzierungen und Neuausrichtungen hin zu prüfen. Die  
Autorinnen und Autoren des Bandes haben sich dieser Aufga-
be gestellt. Folgend werden die zentralen friedensethischen He-
rausforderungen, die die Autorinnen und Autoren in ihren Bei-

1 Hoppe/Werkner 2017: 349ff.
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trägen im Lichte des Ukrainekrieges diskutieren, in drei Thesen 
zusammengeführt, vorgestellt, aber auch weitergedacht.

These 1: Notwendig ist eine Friedensordnung, die revisionistische 
Staaten pazifizieren kann.

Der Ansatz »Frieden durch Recht«, d.h. das Verständnis einer 
internationalen Friedensordnung als Rechtsordnung, war von 
Anfang an angesichts der Unzulänglichkeiten des Systems der 
Vereinten Nationen nicht unproblematisch. Der Krieg in der  
Ukraine führt noch einmal deutlich vor Augen, wie sich dieses 
System bei einer Aggression eines ständigen Sicherheitsrats-
mitgliedes selbst blockiert. Vor diesem Hintergrund schlägt das  
Debattenpapier der evangelischen Militärseelsorge vor:

»Es gilt also, eine internationale Ordnung zu umreißen, die den Plu-

ralismus von Vorstellungen des Guten zulässt, ohne zu leugnen, dass 

dieser Pluralismus ebenso wenig ohne ein Minimum geteilter Wert-

vorstellungen auskommt, wie er auf der anderen Seite auf die unbe-

dingte Anerkennung der rule of law als Konfliktregelungsmechanis-

mus angewiesen ist.«2

Stefan Oeter stellt zu Recht fest, dass dieser Weg »mehr als an-
spruchsvoll [ist]« und konstatiert:

2 EKA 2023: 32f.
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»Ohne die Bereitschaft der Rechtsgemeinschaft, die zentralen Nor-

men der Ächtung von Gewalt als Mittel politischer Auseinanderset-

zung auch tatsächlich durchzusetzen, und sei es in Form der militäri-

schen Gegenwehr gegen Friedensbrüche, bleibt das Recht als Medium 

der Streitbeilegung ein optionales Angebot, das je nach taktischem 

Kalkül im Einzelfall genutzt, aber auch im Sinne einer gewaltsamen 

Durchsetzung der eigenen Position verworfen werden kann.« (S. 40)

Notwendig wäre es hier, noch einen Schritt weiter zu gehen als 
der Debattenbeitrag der evangelischen Militärseelsorge. So lie-
gen die gegenwärtigen Herausforderungen weniger im »Plu-
ralismus von Vorstellungen des Guten«3, sondern vielmehr in 
der Existenz und dem Agieren revisionistischer Staaten, wo rauf 
auch Peter Schlotter verweist. Diese zeichnen sich gerade da-
durch aus, »dass sie starke Interessen an einer Veränderung der 
bestehenden internationalen Ordnung haben und zu einem frü-
heren Zustand zurückkehren wollen, in dem sie stärker und ein-
flussreicher waren«.4 D.h. »die unbedingt geforderte Anerken-
nung der rule of law«5 ist gar nicht gegeben. Friedensethisch wäre  
damit zuvorderst der Frage nachzugehen, wie sich revisionisti-
sche Staaten pazifizieren lassen. Dies ist nicht einfach, das zeigen 
alle drei von Herfried Münkler aufgeführten Optionen: Wohl-

3 EKA 2023: 32.

4 Münkler 2023: 70.

5 EKA 2023: 33.
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standstransfer, Appeasement und Abschreckung.6 Die erste  
Option, »Revisionsbestrebungen durch Wohlstandstransfer ab-
zufangen«7 (Wandel durch Handel), ist voraussetzungsreich und 
im Falle Russlands gescheitert. Das hat verschiedene Ursachen, 
u.a. weil »nur ein Teil der westlichen Finanztransfers bei der rus-
sischen Bevölkerung ankam«8 und vorrangig die Oligarchen von 
diesem Handel profitierten. Zudem habe der notwendige Fokus 
auf erneuerbare Energien – so Münkler – Russland signalisiert, 
dass es sich bei den gegenwärtigen wirtschaftlichen Dependen-
zen um ein Auslaufmodell handele.9 Auch die Appeasement- 
Politik, die sich in den Minsker Abkommen widerspiegelte, führ-
te nicht zu einem nachhaltigen Frieden. Das Risiko dieser Strate-
gie liegt in der Ungewissheit, »ob die gemachten Zugeständnis-
se den revisionistischen Akteur verlässlich saturieren werden 
oder bei ihm nur ›Appetit auf mehr‹ hervorrufen«.10 Und selbst 
die dritte Option, die Abschreckung, birgt Gefahren. Auf militä-
rische Exklusion zu setzen (Frieden nicht mit Russland, sondern 
vor Russland) erfordert nicht nur hohe Kosten, sondern kann 
ein Sicherheitsdilemma zur Folge haben, und zwar genau dann, 
wenn »der abzuschreckende Revisionist sie [die unternomme-

6 Ausführlicher hierzu Münkler 2023: 76ff.

7 Münkler 2023: 76.

8 Münkler 2023: 86.

9 Münkler 2023: 85.

10 Münkler 2023: 81f.
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nen Rüstungsanstrengungen] nicht als Abschreckung, sondern 
als Bedrohung wahrnimmt«.11

These 2: Notwendig ist eine Refokussierung rechtserhaltender Ge-
walt auf die individuelle und kollektive Selbstverteidigung.

Die rechtserhaltende Gewalt – der zweite Grundpfeiler des Leit-
bildes des gerechten Friedens – wurde zwar in der Friedensdenk-
schrift von 2007 entlang »allgemeine[r] Kriterien einer Ethik 
rechtserhaltender Gewalt«12 näher bestimmt, im Blick hatte 
die Denkschrift aber ausschließlich Einsätze der internationa-
len Krisen- und Konfliktbewältigung einschließlich der Terro- 
rismusabwehr, nicht die Landes- und Bündnisverteidigung. Mit 
dem Krieg in der Ukraine ist Letzteres wieder zur vorrangigen 
Aufgabe der Bundeswehr geworden – allerdings unter ande-
ren Rahmenbedingungen. Das umfasst verschiedene Aspekte: 
Erstens geht es nicht mehr nur um Landes- und Bündnisvertei-
digung im engeren Sinne, sondern vielmehr um individuelle 
und kollektive Selbstverteidigung. Letzere kann gegebenenfalls 
mehr umfassen und dieses ›Mehr‹ ist friedensethisch zu reflek-
tieren. Der Beitrag von Ines-Jacqueline Werkner zur Nothilfe 
deutet hier mögliche Konstellationen an.13 Zweitens ist die heu-
tige Abschreckungspolitik nicht vergleichbar mit der des Kalten 

11 Münkler 2023: 83.

12 EKD 2007: Ziff. 102.

13 Vgl. hierzu auch Werkner 2023.
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Krieges; sie ist unsicherer geworden. Die bereits erwähnte Ge-
fahr eines Sicherheitsdilemmas wurde zu Zeiten des Ost-West-
Konflikts durch Rüstungskontroll- und Abrüstungsmechanis-
men beschränkt. Diese setzen Vertrauen voraus. »Ist dieses 
Vertrauen nicht vorhanden beziehungsweise gibt es für die ab-
schreckende Seite gute Gründe, es nicht aufzubringen, steigt die 
Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung.«14 Zentral wird 
damit die Frage, wie sich unter diesen veränderten Rahmenbe-
dingungen vertrauensbildende Maßnahmen etablieren lassen. 
Und drittens gewinnt die nukleare Abschreckung an Relevanz. 
Eine einseitige Aufgabe von Atomwaffen hieße, deren Einsatz 
»durch keine Gegenmacht eingeschränkte Option den Skrupel-
losen und Aggressiven [zu] überlassen«.15 Diese Gefahr ist spätes-
tens seit der Drohung Putins, Nuklearwaffen einzusetzen, allge-
genwärtig. Friedensethisch ist damit auch die in der Denkschrift 
von 2007 erfolgte Abkehr von den Heidelberger Thesen und dem 
Komplementaritätsgedanken16 kritisch zu hinterfragen. So kon-
statiert Ulrich H. J. Körtner in seinem Beitrag, dass »die Denkfi-
gur der Komplementarität neu an Aktualität [gewinnt]« und »der 
vermeintliche friedensethische Fortschritt der Denkschrift von 
2007 und der Kundgebung von 2019 gegenüber der Denkschrift 
von 1981 und den Heidelberger Thesen von 1959 in Wahrheit ein 

14 Münkler 2023: 83f.

15 Quinlan 1989: 196.

16 These VI der Heidelberger Thesen: »Wir müssen versuchen, die verschie-
denen im Dilemma der Atomwaffen getroffenen Gewissensentscheidungen 
als komplementäres Handeln zu verstehen.«
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Rückschritt ist«, denn »Frieden ist nicht nur mit Gerechtigkeit, 
sondern auch mit Freiheit verbunden« (S. 65). Letztlich wäre im 
Falle eines Wegfalls des US-amerikanischen nuklearen Schutz-
schirms auch über eine verstärkte europäische Atombewaffnung 
nachzudenken und diese friedensethisch zu reflektieren.

These 3: Notwendig ist eine neue Verhältnisbestimmung ziviler und 
militärischer Konfliktbearbeitung.

Die Friedensdenkschrift der EKD bezeichnet zivile Konfliktbear-
beitung als »vorrangige Aufgabe«.17 Davon ausgehend ist in frie-
densethischen Debatten häufig eine unversöhnliche Dichotomie 
von ziviler und militärischer Konfliktbearbeitung anzutreffen. 
Der Kundgebungstext der EKD-Synode 2019 geht, wenn er vom 
»Weg der Gewaltfreiheit«18 spricht, sogar noch darüber hinaus:

»Die Erfahrung zeigt, dass Menschen, Gemeinschaften und Staaten 

in der Lage sind, Probleme und Konflikte in allen Bereichen gesell-

schaftlichen und politischen Lebens auf konstruktive und gewaltfreie 

Weise zu bearbeiten.«19

Im Lichte des Krieges in der Ukraine – aber auch der anderen 
bewaffneten Konflikte und Kriege – mag eine solche Aussage 

17 EKD 2007: Ziff. 170.

18  EKD 2019.

19 EKD 2019.
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fast wie Hohn klingen. Herauszuarbeiten sind die Möglichkei-
ten, aber eben auch die Grenzen und Aporien ziviler Konfliktbe-
arbeitung. Dieser Zielsetzung widmet sich Winfried Nachtwei  
in seinem Beitrag und plädiert für einen Dreiklang: »Oberste 
Ziele der Vereinten Nationen waren und bleiben die Überwin-
dung des Krieges, friedliche Streitbeilegung und kollektiv-wehr-
hafter Frieden« (S.  86). Auch Klaus Ebeling kritisiert die Hand-
lungsalternative ›zivil oder militärisch‹ und verweist auf deren 
Konsequenzen:

»In diesem gedanklichen Kontext wird aus einer moralisch triftig be-

gründbaren Auszeichnung ziviler Konfliktbearbeitung allzu schnell 

die – auch moralisch problematische – unterkomplexe Diskunktion 

›zivil oder militärisch‹. Auf friedensethischer Ebene führt das dann 

in der Regel zu einer Vernachlässigung militärethischer Fragestellun-

gen.« (S. 93)

Zudem verengt die in friedensethischen Debatten anzutref-
fende Dichotomie den Begriff der zivilen Konfliktbearbeitung 
in unzulässiger Weise. Dieser beinhaltet drei Dimensionen:  
Erstens bezieht er sich auf den Modus des Umgangs mit gewalt-
samen Konflikten (zivil – militärisch). Zweitens kommt mit dem  
Zivilen auch der Akteur in den Blick (zivile/zivilgesellschaftli-
che Akteure – staatliche Akteure). Und drittens steht zivile Kon-
fliktbearbeitung für die »Zivilisierung der Konfliktbearbeitung« 
(im Sinne eines Prozesses).20 In den innerprotestantischen De-

20 Weller 2007: 70.
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batten kommt dagegen in der Regel nur die erste Dimension zum 
Tragen. Auch bleibt friedensethisch zu klären, was der Vorrang  
ziviler Konfliktbearbeitung angesichts der militärischen Ultima 
Ratio überhaupt bedeuten soll. Von daher sollte der ›Vorrang‹ 
aufgegeben werden. Zivile und militärische Wege der Konflikt-
bearbeitung lassen sich nicht gegeneinander ausspielen; beide 
sind – zumindest auf absehbare Zeit – unverzichtbar und haben 
ihre Alleinstellungsmerkmale. Sie agieren auf zumeist unter-
schiedlichen Ebenen und in verschiedenen Konfliktphasen.21

Diese Dichotomie findet sich letztlich aber auch auf der  
Metaebene wieder, und zwar immer dann, wenn von Friedens- 
und Sicherheitslogik die Rede ist. Dabei wird normativ zumeist 
dem Frieden der Vorrang eingeräumt, während Sicherheit mit 
Interessen, Macht und Gewalt in Verbindung gebracht wird. In 
diesem Kontext plädiert Christopher Daase – in ähnlicher Wei-
se wie die vorausgehenden Beiträge im Band – für eine Überwin-
dung dieses Dualismus:

»Das würde darauf hinauslaufen, im Rahmen einer Ethik der interna-

tionalen Beziehungen, oder generell einer politischen Ethik, die Nor-

mativität des Friedens in der Sicherheitspolitik zur Geltung zu brin-

gen und den Aspekt der Sicherheit in der Friedenspolitik zuzulassen.« 

(S. 115f.)

21 Die zivile Konfliktbearbeitung ist vielfach auf der Mikro- und Mesoebene 
anzutreffen, während das militärische Instrument auf der Makroebene und 
in der heißen Konfliktphase zum Einsatz kommt.
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Die hier vorgestellten Thesen, die jeweils einem Grundpfeiler 
des Leitbildes des gerechten Friedens zugeordnet werden kön-
nen, verweisen auf zentrale friedensethische Herausforderun-
gen. Bei ihnen handelt es sich um weitreichende Neuausrich-
tungen in der evangelischen Friedensethik. Das geht über kleine 
Schwachpunkte, die der Präzisierung bedürfen, weit hinaus. 
Dennoch stehen die Grundaxiome des gerechten Friedens, auch 
wenn der ›Vorrang‹ ziviler Konfliktbearbeitung einer Korrektur 
bedarf, nicht infrage.
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Mächte im 21. Jahrhundert. Berlin, Rowohlt.

Quinlan, Michael 1989: Die Ethik der nuklearen Abschreckung. 
Eine Kritik des Hirtenbriefs der amerikanischen Bischöfe. In: 
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Mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind 
Friedensethikerinnen und Friedensethiker herausgefordert, 
auf die neuen politischen Realitäten zu reagieren. Wäh-
rend die einen fordern, die normativen Grundpositionen 
der evangelischen Friedensethik grundsätzlich zu über-
denken, halten andere weiterhin an den Grundpfeilern 
des Leitbildes des gerechten Friedens fest. Im Lichte des 
Ukrainekrieges beleuchten die Autorinnen und Autoren 
dieses Bandes aktuelle friedensethische Kontroversen und 
diskutieren notwendige Neuausrichtungen. Das umfasst Fra-
gen der Friedensordnung als Rechtsordnung, der rechtser-
haltenden Gewalt sowie der zivilen Konfliktbearbeitung.
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